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UECKERMÜNDER
STADTREPORTER
AMTLICHES MITTEILUNGSBLATT DER STADT SEEBAD UECKERMÜNDE

kostenlos und monatlich

Altstadt
Spaziergang

unsere Altstadt

wir feiern

Seebad UeckermÜnde

Regionalmarkt
Einkaufsmeile

im Kulturspeicher

Seht,was anders ist
StadtfÜhrung
mit dem Bürgermeister

mit tollen Rabatt-Aktionenfrische regionale Produkte

mit Felix Meyer
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20. Mai ab 10:00 Uhr
Viele Aktionen in der Altstadt

Regionalmarkt | Konzerte | Einkaufsmeile | Führung durch offene Höfe

und vieles mehr!
Citymanagement – Stadt Seebad Ueckermünde stadt.ueckermuende

LESUNG,Austellung
&Weinverkostung

mit Holger Brandstädt

Kinder- und
BÜcherflohmarkt

auf dem Schlosshof

Konzert, Austellung

konzert
in der kirche

Musikalische Frühlingsreise

Straßenmusik
& Grill

Filix Meyer / Pippo Miller

kinofilm
großstadtklein

von Till Schweiger
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Belliner Straße 24 · 17373 Ueckermünde · Tel.: 03 97 71 / 2 28 61
www.autohaus-krumnow.de · info@autohaus-krumnow.de

Ihr Volkswagen Partner

mit EU-Importierten

Fahrzeugen sparen

Gleich gut.
Nur günstiger.

Abbildung ähnlich.

Abbildung ähnlich.

Abbildung ähnlich.

des Monats

BEST
DEAL

Unsere Reimporte

25.490,00 €

Taigo¹ 1.0 l TSI
81 kW (110 PS) | EZ 06/2022 | 11.347 km
urspr. UVP des Herstellers: 30.970,00 €

T-Roc2 1.5 l Style
110 kW (150 PS) | EZ 07/2021 | 7.500 km
urspr. UVP des Herstellers: 32.960,00 €

Polo VI Life
70 kW (95 PS) | EZ 02/2022 | 9 km
urspr. UVP des Herstellers: 25.200,00 €

Ausstattung: App-connect,
Rückfahrkamera, Einparkhilfe 
vorn und hinten, Klimaanlage, Radio, 
Sitzheizung, Multifunktionslenkrad,
Automatikgetriebe, LED-Scheinwerfer
u. v. m. 

Ausstattung: App-connect,
LM-Felgen, Radio, Klimaanlage,
Einparkhilfe vorn und hinten,
Sitzheizung, Multifunktionslenkrad,
LED-Scheinwerfer 
u. v. m.

Ausstattung: App-connect, LED-
Scheinwerfer, Rückfahrkamera, 
Klimaanlage, Radio, LM-Felgen, 
Sitzheizung, Einparkhilfe vorn und 
hinten, Tempomat, Multifunktions-
lenkrad, 2 Jahre Neuwagenan-
schlussgarantie oder bis 80.000 km 
u. v. m. 

25.600,00 €

22.490,00 €

inkl. Überführungs- und
Zulassungskosten

inkl. Überführungs- und
Zulassungskosten

inkl. Überführungs- und
Zulassungskosten

¹ Kraftstoffverbrauch in l/100 km:
innerorts 6,0 außerorts 4,2 kombiniert

4,9. CO2-Emissionen in g/km:
kombiniert 111

² Kraftstoffverbrauch in l/100 km:
innerorts 6,2 außerorts 4,7 kombiniert

5,3. CO2-Emissionen in g/km:
kombiniert 120

³ Kraftstoffverbrauch in l/100 km:
innerorts 5,7 außerorts 4,0 kombiniert

4,6. CO2-Emissionen in g/km:
kombiniert 106

Abbildung ähnlichAbbildung ähnlich

Abbildung ähnlich



 Nr. 04/23  - 3 - Ueckermünder Stadtreporter

Gemeinsam für Ihre Gesundheit!
Wir suchen AOK-Versicherte im Alter von 18 - 50 Jahren mit Übergewicht
(BMI zwischen 29 und 35)* für eine medizinisch sowie therapeutisch 
begleitete sechsmonatige Studie. 

Die Aufnahme in das Adipositas-Programm erfolgt bis zum 30.06.2023 
und enthält folgende Leistungen:

• Einschreibung in das Projekt in einer der teilnehmenden Hausarztpraxen**

• Medizinische Eingangs-, Zwischen- und Abschlussuntersuchung
• Regelmäßige Diagnostik während der sechsmonatigen Behandlungszeit
• Psychologische Mitbehandlung
• Professionelle Ernährungsberatung
• Erstellung eines individuellen Trainingsplanes durch einen Sportmediziner
• Verschiedene Bewegungsangebote mit qualifi zierten Trainern

Bewerben Sie sich jetzt in Ihrer Hausarztpraxis!**

*Das Vorliegen einer psychischen Erkrankung schließt die Teilnahme aus. 
**Juliane Patzwahl, Ueckerpassage 12, 17358 Torgelow
  Dr. med. Andrea Mossner, Ueckerstraße 48, 17373 Ueckermünde
  Dr. med. Sabine Meinhold, Pattenser Straße 1, 17373 Ueckermünde
  Dr. med. Jens Ackermann,  Pattenser Straße 1, 17373 Ueckermünde
  Monique Salchow-Gille, Gesundheitszentrum, Am Brink 25A, 17098 Friedland
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21.04. Frau Renate Schultz zum 80. Geburtstag
Herr Fritz Rusch zum 75. Geburtstag

Frau Regina Hamann zum 70. Geburtstag

22.04. Frau Marlis Antusch zum 70. Geburtstag
23.04. Frau Ursula Henschel zum 85. Geburtstag
25.04. Herr Erhard Gottschalk zum 70. Geburtstag

Frau Angelika Braun zum 70. Geburtstag

26.04. Frau Doris Kroll zum 85. Geburtstag
27.04. Frau Rita Jahn zum 70. Geburtstag
01.05. Frau Erna Last zum 90. Geburtstag

Herr Grogoriy Markov zum 70. Geburtstag

02.05. Frau Margitta Buthmann zum 70. Geburtstag
03.05. Frau Ursula Conradt zum 70. Geburtstag
04.05. Herr Wolfgang Mietzner zum 70. Geburtstag
05.05. Herr Dr. Akil Al-Katib zum 80. Geburtstag
06.05. Herr Werner Balschuweit zum 85. Geburtstag

Herr Heinz Soyeaux zum 85. Geburtstag

Herr Harald Templin zum 70. Geburtstag

07.05. Frau Erika Büttner zum 85. Geburtstag
08.05. Frau Anneliese Tott zum 85. Geburtstag
08.05. Herr Jürgen Buckow zum 80. Geburtstag
09.05. Frau Alma Münchow zum 90. Geburtstag

Herr Wolfgang Schramm zum 90. Geburtstag

Herr Harald Weerts zum 75. Geburtstag

09.05. Herr Karl-Gerhard Möller zum 70. Geburtstag
12.05. Frau Sigrid Lorenz zum 70. Geburtstag
13.05. Herr Friedrich Blumhagen zum 70. Geburtstag

Herr Manfred Cantow zum 70. Geburtstag

14.05. Frau Ingeborg Dietrich zum 85. Geburtstag
Frau Brigitte Schröder zum 70. Geburtstag

15.05. Frau Karin Kaiser zum 70. Geburtstag
17.05. Frau Hannegret Unasch zum 80. Geburtstag
18.05. Herr Hans-Jürgen Feldt zum 80. Geburtstag

DER BÜRGERMEISTER GRATULIERT ZUM 

GEBURTSTAG

FÜHRERSCHEINUMTAUSCH 
JAHRGÄNGE 1965 BIS 1970

(LK-VG) Der Landkreis informiert darüber, dass Bürgerinnen 
und Bürger, die in den Jahren 1965 bis 1970 geboren sind 
und noch einen Papierführerschein (DDR oder Bundesrepub-
lik Deutschland) besitzen, diesen im Jahr 2023, spätestens bis 
zum 19. Januar 2024 in der Fahrerlaubnisbehörde des Land-
kreises Vorpommern-Greifswald persönlich umtauschen müs-
sen. Mit Ablauf der Umtauschfrist verliert der bisherige Führer-
schein seine Gültigkeit. 
Aus den Erfahrungen im Zuge des bisherigen Umtausches wird 
empfohlen, den Umtausch zeitnah durchzuführen und nicht erst 
bis zum Ende des Jahres zu warten. Somit können längere War-
tezeiten im Dezember und Januar vermieden werden.
Es sind nur die Papierführerscheine umzutauschen. Besitzer 
eines EU-Führerscheines der Geburtsjahre 1965 bis 1970 müs-
sen den Führerschein frühestens 2025, gestaffelt nach dem 
Ausstellungsjahr, tauschen. Die Antragstellung kann an den 
drei Standorten des Landkreises in Pasewalk (An der Küras-
sierkaserne 9), in Anklam (Friedländer Landstraße 21d) oder in 
Greifswald (Feldstraße 85a) erfolgen.

Folgende Unterlagen müssen mitgebracht werden:
• Gültiges Personaldokument: Personalausweis oder (Reise-

pass mit aktueller Meldebestätigung, nicht älter als drei Mo-
nate)

• Führerschein
• aktuelles biometrisches Lichtbild (35x45mm)

Wurde der Führerschein in einem anderen Landkreis oder in 
einer anderen Stadt ausgestellt, ist im Vorfeld eine Karteikarten-
abschrift von der ausstellenden Behörde an den Landkreises 
Vorpommern-Greifswald zu übersenden. Postanschrift: 

Landkreis Vorpommern-Greifswald
Führerscheinstelle
Feldstraße 85 a
17489 Greifswald 

Email:  fuehrerscheinstelle@kreis-vg.de 
Fax:  03834 / 8760-9031

ENERGIEBERATUNG 
Verbraucherzentrale M-V

Themen: Energieversorger-Wechsel, Heizkostenabrechnung, 
Strom sparen, Erneuerbare Energien (Solarenergie, Wärme-
pumpen), Förderprogramme, Heizungs- und Regelungstechnik, 
baulicher Wärme- und Hitzeschutz. 

Vorherige Terminabsprache bitte unter Telefon-Hotline 
0800/809802400 oder 0381/2087050 oder online auf www.
meine-verbraucherzentrale.de/onlineberatung. Kosten: 5 
Euro/Beratung, für einkommensschwache Haushalte mit ent-
sprechendem Nachweis kostenlos.

Die nächste Ausgabe des 

UECKERMÜNDER STADTREPORTERS
erscheint am

Freitag, dem 19.05.2023
Annahmeanschluss für redaktionelle Beiträge und Anzeigen ist

Freitag, der 05.05.2023, 10:00 Uhr

Die nächste Ausgabe bereits ab 12.05. online lesen:
www.ueckermuende.de/stadtreporter.html

presse@ueckermuende.de • Fax: 039771/28499

SPRECHTAG DER 
DEUTSCHEN RENTENVERSICHERUNG

Die Deutsche Rentenversicherung bietet einmal im Monat einen 
Sprechtag in Ueckermünde an. Jeden letzten Montag im Monat 
finden jeweils von 08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 15:00 Uhr 
Beratungen im Rathaus, Am Rathaus 3, Raum 314, statt. In 
dieser Zeit können Ratsuchende nach vorheriger Anmeldung
kostenlos Hilfe und Beratung in allen Fragen der gesetzlichen 
Rentenversicherung erhalten. 
Die nächsten Sprechtage finden am 24. April und 22. Mai 
statt. Telefonische Beratungen und die Aufnahme von Anträgen 
sind am Sprechtag jedoch nicht möglich. Terminvereinbarun-
gen sind unter Angabe der Versicherungsnummer telefonisch 
(03973/ 2805624300) oder online unter www.deutsche-renten-
versicherung-nord.de möglich.

MOBILE SCHADSTOFFSAMMLUNG
Ueckermünde, 27.04., 8:30 - 09:30 Uhr 
(Parkplatz Firma MEK/ Chausseestr. 40)

Ueckermünde Ost, 27.04., 10:00 – 11:00 Uhr 
(Neuendorfer Str./ W.-Seelenbinder-Str.)

Bellin, 02.05., 11:00 – 11:30 Uhr
(Sportanlage/ Jugendherberge)
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ANWALTLICHE BERATUNG
Jeden Dienstag von 15:00 bis 16:00 Uhr können Personen, die bedürftig im Sinne des 
Beratungshilfegesetzes sind, ohne Termin und Beratungshilfeschein eine kostenfreie 
Rechtsberatung durch ortsansässige Rechtsanwälte im Rathaus, Am Rathaus 3, 2. 
Obergeschoss, Raum 314, in Anspruch nehmen. Anspruch auf kostenlose Rechts-
beratung haben u.a. Anspruchsberechtigte nach dem SGB II („Hartz IV“) und kinder-
reiche Familien mit eher unterdurchschnittlichem Familieneinkommen.

Der Stadtpräsident 
informiert:

Liebe Einwohner von 
Ueckermünde,
wenn Sie Anliegen, 
Vorschläge oder Hin-
weise an die Stadt-
vertretung oder auch 
an mich als Stadtprä-
sidenten herantragen 
wollen, besteht dazu 

über nachfolgende Kontaktadresse die 
Möglichkeit. Auch die schriftliche Ein-
reichung von Fragen oder Problemen ist 
möglich. Wenden Sie sich bitte in beiden 
Fällen an die

Stadtvertretung Ueckermünde
Der Stadtpräsident

Am Rathaus 3 (Schloss), Zimmer 225
17373 Ueckermünde

Telefon: 039771/28413, Fax: 28418
E-Mail: stadtpraesident@

ueckermuende.de
Darüber hinaus führe ich einmal im Mo-
nat mittwochs eine Sprechstunde im Be-
ratungsraum 314 des Rathauses durch. 
Die nächste Sprechstunde findet am 03. 
Mai von 15:00 bis 16:00 Uhr statt. 

Ihr Robert Kriewitz

BLAUE PAPIERTONNE
- Abholung -

Ueckermünde 1:
Entleerung Dienstag 25.04., 23.05.
Abfuhr mit Seitenlader:

Am Gewerbepark, Ahornweg, Am Tier-
park, Am Wiesengrund, Anklamer Str., 
Backofenweg (v. Grüner Weg), Belliner 
Str., Bornkamp, Bremer Str., Chaussee-
str., Eckbusch, Eggesiner Str., Feld-str., 
Gerichtsstr., Greifswalder Str., Grü-
ner Weg, Hamburger Str., Heideweg, 
Jägersteig, Kamigstr., Klaus-Störtebe-
ker-Weg, Lübecker Str., Neuendorfer 
Str., Oststr., Parkweg, Reeperbahn, 
Rochower Str., Rostocker Str., Schnake, 
Schulweg, Siedenfeld, Stralsunder Str., 
Ueckerstr. 1 - 47, Wismarer Str., Rochow

Ueckermünde 2:
Entleerung Dienstag 25.04., 23.05.
Abfuhr mit Hecklader:

Ackerhof, Altes Bollwerk, Am Schützen-
wald, Am Schwarzen See, Am Strand, 
Am Ueckerdamm, An der Volksbühne, 
Apfelallee, A.-Bartelt-Str., Bergstr., Burg-
steig, Dr.-G.-Bodeck-Str., Bornbruch-
weg, Fischerstieg, Gartenstr., Giulio-
Perotti-Weg (Sammelplatz), Goethestr., 
Grabenstr., Haffstr., Hirtenstieg, Hospi-
talstr., J.-S.-Bach-Str., Kanalweg, Kas-
tanienallee, Kirchgasse, Klockenberg, 
Kranichstr., Liepgartener Str., Lübecker 
Str. Ausbau, Markt, Neues Bollwerk, Pat-
tenser Str., Ravensteinstr., Reiherstieg, 
Ringstr., Robert-Koch-Str., Rosenmühler 
Weg, Sander Str., Schafbrückweg, 
Schäferweg, Schulstr., Schwarzer Weg, 
Töpferstr., Ueckerstr. 48 - 132, Use-
domer Str., Wallstr., Weg am Rosengar-
ten, Wiesenstr., Winkelstr., Zarowmühl, 
Zum Strand

Bellin, Berndshof:
Entleerung Freitag 12.05., 09.06.
Abfuhr mit Seitenlader:

Die Entleerung erfolgt ab 06:00 Uhr.

Die nächste Abholung „Gelber Sack“ in Ueckermünde mit den 
Ortsteilen Bellin und Berndshof sowie in Rochow erfolgt am:

Dienstag (!), 02. Mai 2023
Montag, 15. Mai 2023

Die Bereitstellung der Säcke muss bis 06:00 Uhr erfolgen!

SCHIEßWARNUNG
Der Truppenübungsplatz (TrÜbPl) Jä-
gerbrück gibt folgende Sperrzeiten be-
kannt: 

Datum Sperrzeit
21.04. 07:00 - 15:00
24.04. 07:00 - 17:00
25.04. 07:00 - 01:00
26.04. 07:00 - 17:00
27.04. 07:00 - 01:00
28.04. 07:00 - 15:00
02.05. 07:00 - 17:00
03.05. 07:00 - 02:00
04.05. 07:00 - 17:00
05.05. 07:00 - 17:00
06.05. 07:00 - 15:00
08.05. 07:00 - 17:00
09.05. 07:00 - 02:00
10.05. 07:00 - 17:00
11.05. 07:00 - 17:00
12.05. 07:00 - 15:00
15.05. 07:00 - 17:00
16.05. 07:00 - 17:00
17.05. 07:00 - 17:00
22.05. 07:00 - 17:00

Das unbefugte Betreten des Truppen-
übungsplatzes und das widerrechtliche 
Aneignen von Munition und Munitions-
teilen sind verboten. Vorsicht! Blindgän-
ger, Übungen von Kampffahrzeugen, 
Fahren mit Tarnlicht, Straßenverschmut-
zungen, unbeleuchtete und getarnte 
Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr auf 
dem Truppenübungsplatz. 
Achtung Lebensgefahr! Gesperrte Ge-
ländeteile sind durch Verbots- und Hin-
weisschilder bzw. Schranken und Ver-
kehrszeichen gekennzeichnet.

HAUSMÜLL 
VERSCHIEBUNG 

Mai 2023
Bitte beachten Sie folgende Ver-
schiebung der Mülltonnenleerung:

Ueckermünde 1  :
Entleerung Dienstag, 02.05, 30.05.
Abfuhr mit dem Seitenlader
Ahornweg, Am Gewerbepark, Am Schüt-
zenwald, Am Tierpark, Am Wiesengrund, 
Anklamer Str., Bornbruchweg, Bornkamp, 
Chausseestr., Eggesiner Str., Gerichts-
str., Kamigstr., Liepgartener Str., Neuhof, 
Ravensteinstr, Reeperbahn, R.-Koch-
Str., Rochower Str., Rosenmühler Weg, 
Schafbrückweg, Schnake, Siedenfeld, 
Ueckerstr. (vom Armeelazarett bis Kreu-
zung Anklamer Str.), Wiesenstr., Zarow-
mühl, Rochow

Ueckermünde 2 und 3:
Entleerung Mittwoch, 03.05., 31.05.
Abfuhr mit dem Heck- bzw. Seitenlader

Ackerhof, Altes Bollwerk, Am Schwarzen 
See, Am Strand, Am Ueckerdamm, An 
der Volksbühne, Apfelallee, A.-Bartelt-Str., 
Backofenweg (v. Grüner Weg), Belliner 
Str., Bergstr., Bremer Str., Burgsteig, Dr.-
G.-Bodeck-Str., Eckbusch, Feldstr., Fi-
scherstieg, Gartenstr., Geschwister-Scholl-
Str., Giulio-Perotti-Weg (Sammelplatz), 
Goethestr., Grabenstr., Greifswalder Str., 
Grüner Weg, Haffstr., Hamburger Str., 
Heideweg, Hirtenstieg, Hospitalstr., J.-S.-
Bach-Str., Jägersteig, Kanalweg, Kasta-
nienallee, Kirchgasse, Klaus-Störtebeker-
Weg, Klockenberg, Kranichstr., Lübecker 
Str. Ausbau, Markt, Neuendorfer Str., 
Neues Bollwerk, Oststr., Parkweg, Patten-
ser Str., Reiherstieg, Ringstr., Rostocker 
Str., Sander Str., Schäferweg, Schulstr., 
Schulweg, Schwarzer Weg, Stralsunder 
Str., Töpferstr., Ueckerstr. (vom Busbahn-
hof bis Kreuzung Armeelazarett), Use-
domer Str., Wallstr., Winkelstr., Weg am 
Rosengarten, Wismarer Str., Zum Strand, 
Bellin, Berndshof
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Öff entliche Bekanntmachung der Stadt Seebad Ueckermünde

Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. B-53 „Quartier Schafbrückweg“

Die Stadtvertretung Ueckermünde hat in ihrer Sitzung am 
09.03.2023 beschlossen, für das unbebaute Gebiet östlich des 
Schafbrückweges den Bebauungsplan Nr. B-53 „Quartier Schaf-
brückweg“ aufzustellen.
Der Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Ueckermünde, 
Flur 5, die Flurstücke 26/2, 26/5, 26/6, 29/1 und 31 tlw. und hat 
eine Größe von ca. 12 ha. Die Abgrenzung des Geltungsberei-
ches ist im Lageplan dargestellt.
Mit dem Bebauungsplan werden folgende Planziele verfolgt: Mit 
dem Bebauungsplan sollen die baurechtlichen Voraussetzun-
gen für die Entwicklung eines Quartiers mit Wohnbebauung und 
anteilig gewerblicher Nutzung geschaffen werden. Dabei sind 
die Belange der Erschließung zu beachten und die Dichte der 
Bebauung an übliche Maße in der Stadt anzupassen. Der Be-
schluss wird hiermit gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 BauGB ortsüb-
lich bekanntgemacht.
Der Inhalt dieser ortsüblichen Bekanntmachung kann auch unter 
www.ueckermuende.de/bauleitplanung eingesehen werden. 

Ueckermünde, den 28.03.2023

Jürgen Kliewe   -Siegel-
Bürgermeister

Lageplan anbei

AMTLICHE MITTEILUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. B-53 „Quartier Schaf-
brückweg“

Öff entliche Bekanntmachung der Stadt Seebad Ueckermünde

Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan 
Nr. B-54 „Photovoltaikanlage Berndshof II“

Die Stadtvertretung Ueckermünde hat in ihrer Sitzung am 
09.03.2023 beschlossen, für das derzeit unbebauten Areal 
südlich anschließend an die bestehende Photovoltaikanlage 
Berndshof den Bebauungsplan Nr. B-54 „Photovoltaikanlage 
Berndshof II“ aufzustellen.
Der Geltungsbereich umfasst in der Flur 1, Gemarkung Bellin die 
Flurstücke 2-6, 7/2, 8/2, 9/2, 18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 
24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 
35/1 und 36-62 und hat eine Größe von ca. 14,7 ha. Die Ab-
grenzung des Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes ist 
im Lageplan dargestellt.
Es werden folgende Planziele verfolgt: Mit dem Bebauungsplan 
sollen die baurechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung 
einer Freiflächenphotovoltaikanlage, geschaffen werden. Dabei 
sind die Belange der Erschließung und der Waldabstand zu be-
achten.
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 ortsüb-
lich bekanntgemacht. Der Inhalt dieser ortsüblichen Bekanntma-
chung kann auch unter www.ueckermuende.de/bauleitplanung 
eingesehen werden. 

Ueckermünde, den 28.03.2023

Jürgen Kliewe   -Siegel-
Bürgermeister

Lageplan anbei
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KLEINGÄRTEN FREI!
Die Kleingartensparte am „Köhnschen Kanal“ e.V. In Uecker-
münde hat noch Gärten zu vergeben. Wer Interesse am Gärt-
nern hat, kann sich nach 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 
0160/ 5223502 melden.

Auch in der Kleingartensparte Kastanienallee e.V. sind schöne 
Kleingärten zu vergeben. Kontakt: 0172/ 9203259
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Öff entliche Bekanntmachung der Stadt Seebad Ueckermünde

Beschluss über die öff entliche Auslegung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. B-43 „Resorthotel am Strand“ der Stadt Seebad Ueckermünde

Die Stadtvertretung Ueckermünde hat in ihrer Sitzung am 
09.03.2023 den Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. B-43 „Resorthotel am Strand“ und der örtlichen Bauvorschrif-
ten sowie den Entwurf der Begründung gebilligt und zur öffentli-
chen Auslegung bestimmt.

Das Plangebiet befindet sich in dem Gebiet am Weg zum Strand 
in 17373 Ueckermünde, zwischen Lagunenstadt und Strandbad. 
die Flurstücke 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/9, 3/10, 87 tlw., 4/1 tlw., 
39/10 tlw., und 57/1 tlw., der Flur 10, Gemarkung Ueckermünde 
und wird umgrenzt

im Nordosten  durch den Wirtschaftsweg, den Strandpark 
und das Strandbad,

im Südosten durch den Weg Zum Strand, den Eingang zum 
Strand, den Strandparkplatz und die Haffstra-
ße,

im Südwesten durch die Lagunenstadt, den Weg Zum Strand 
und eine Grünlandfläche und

im Nordwesten durch einen Weg an der Uecker und einen 
Gehölzstreifen.

Die Abgrenzung ist aus der Planzeichnung ersichtlich.

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-43 „Resorthotel 
am Strand“ sollen die für die Ferienhäuser vorgesehenen Teil-
flächen SO-2a effektiver nutzbar und die über die Teilfläche SO-
2a diagonal verlaufende öffentlich nutzbare Fußwegeverbindung 
entsprechend angepasst werden.

Aus der vorliegenden 1. Änderung ergeben sich keine relevan-
ten Auswirkungen auf die Umweltbelange. Es finden lediglich 
Flächenverschiebungen innerhalb des Plangebietes statt, wobei 
sich der Eingriff sogar insgesamt reduziert und die Grünflächen 
vergrößert sowie zwei zusätzliche Bäume gepflanzt werden. 

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-43 
„Resorthotel am Strand“ sowie dessen Begründung liegen nach 
§ 3 Absatz 2 BauGB in Verbindung mit § 3 Absatz 1 PlanSiG in 
der Zeit vom 02.05.2023 bis 06.06.2023 durch eine Veröffent-
lichung im Internet unter www.ueckermuende.de in der Rubrik 
„Bauen & Wirtschaft/Bauleitplanung/AktuelleBeteiligungsverfah-
ren“ öffentlich aus.

Zusätzlich liegen die Unterlagen in der Zeit vom 02.05.2023 bis 
06.06.2023 in der Stadtverwaltung Ueckermünde im Bau- und 
Ordnungsamt, Am Rathaus 5, Flur 1. Geschoss, neben Zimmer 
210, während folgender Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich 
aus:
Mo/Mi/Do 08:00-11:30 Uhr und 13:00-15:30 Uhr
Dienstag  08:00-11:30 Uhr und 13:00-18:00 Uhr
Freitag  07:30-12:00 Uhr.

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellung-
nahmen zu den Planunterlagen schriftlich oder während der 
Dienststunden im Bau- und Ordnungsamt der Stadt Seebad 
Ueckermünde zur Niederschrift vorgebracht werden. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, Stellungnahmen an folgende 

E-Mailadresse abzugeben: stadtplanung@ueckermuende.de. 
Nicht innerhalb der genannten Frist eingehende Stellungnahmen 
können nach § 3 Abs. 2, Halbsatz 2 BauGB bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.
Der Inhalt dieser öffentlichen Bekanntmachung kann auch un-
ter ww.ueckermuende.de/bauleitplanung und im Bau- und Pla-
nungsportal Mecklenburg-Vorpommern eingesehen werden. Auf 
diesen Internetseiten sind auch die Planunterlagen – Bebau-
ungsplanentwurf mit Begründung – während der Auslegungsfrist 
vom 02.05.2023 bis 06.06.2023 abrufbar.

Ueckermünde, den 28.03.2023

Jürgen Kliewe   -Siegel-
Bürgermeister
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Am Rathaus 3

Stadt Seebad Ueckermünde

www.pd-dittrich.de
info@pd-dittrich

Landkreis Vorpommern-Greifswald

Offenlage

Planurkunde

N

nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB

Bürgermeister

17373 Ueckermünde

Rechtsgrundlagen

· Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar
2023 (BGBl. I Nr. 6) geändert worden ist.

· Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.
Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) geändert worden ist.

· Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die
zuletzt durch  Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)
geändert worden ist.

· Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353)
geändert worden ist.

· Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147)

· Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 3 des
Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1792)

· Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022

· Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306)
geändert

· Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S.
1554),  zuletzt geändert durch durch Artikel 126 der Verordnung vom 19. Juni
2020 (BGBl. I S. 1328)

· Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert
durch  Artikel 12 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237)

· Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
(Kommunalverfassung - KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S.
777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019
(GVOBl. M-V S. 467)

· Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V)  vom 15.
Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 344), geändert am 21. Dezember 2015
(GVOBl. M-V S. 590), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021
(GVOBl. M-V S. 1033)

· Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG
M-V) vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228)

Planzeichen für Festsetzungen

1. Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 BauGB

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO)
1.1.1 Sonstiges Sondergebiet SO-1

Für die Baufläche mit der Kennzeichnung „SO-1“ wird die Art der baulichen Nutzung als Sonstiges
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Gebiete für den Fremdenverkehr und Fremdenbeherbergung"
gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Das Sonstige Sonderbebiet SO-1 dient der Unterbringung von:

1.1.1.1 Schank- und Speisewirtschaften,
1.1.1.2 Betrieben des Berherbergungsgewerbes mit eine maximalen Bettenzahl von 280 (incl. Dauergäste /

Service-Wohnen),
1.1.1.3 Anlagen für sportliche, gesundheitliche und kulturelle Zwecke,
1.1.1.4 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die der

Hauptnutzung zugeordnet und ihr gegenüber in der Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, mit
einem maximalen Anteil von 20 % der tatsächlichen/realisierten Geschossfläche

1.1.2 Sonstiges Sondergebiet SO-2
Für die Bauflächen mit der Kennzeichnung „SO-2“ wird die Art der baulichen Nutzung als Sonstiges
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Gebiete für den Fremdenverkehr und Fremdenbeherbergung"
gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Das Sonstige Sonderbebiet SO-2 dient der Unterbringung von:

1.1.2.1 Ferienhäusern mit insgesamt maximal 50 Ferienwohnungen,
1.1.2.2 Schank- und Speisewirtschaften - nur innerhalb der überbaubaren Fläche mit der Kennzeichnung SO-2b,
1.1.2.3 Gebäuden mit Dauerwohnen - nur innerhalb der überbaubaren Flächen mit der Kennzeichnung SO-2b und

SO-2c (insgesamt maximal 20 Wohnungen).

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB)
1.2.1 Sonstige Sondergebiete SO-1 und SO-2

In den Sonstigen Sondergebieten SO-1 und SO-2 werden folgende Maße der baulichen Nutzung
festgesetzt:

1.2.1.1 Im Sonstigen Sondergebiet SO-1 wird eine Grundflächenzahl von 0,5 festgesetzt. Überschreitungen der
Grundfläche durch Anlagen im Sinne des § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO sind nicht zulässig.

1.2.1.2 Im Sonstigen Sondergebiet SO-2 wird eine Grundflächenzahl von 0,25 festgesetzt. Die ist GRZ bezogen auf
die Gesamtfläche des Sonstigen Sondergebietes SO-2 zu ermitteln. Überschreitungen der zulässigen
Grundfläche durch Anlagen im Sinne des § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3
BauNVO bis zu 100 % zulässig.

1.2.1.3 Die zulässige Trauf- und Firsthöhe sind in der Planzeichnung festgesetzt.
1.2.1.4 Geschosse oberhalb der festgesetzten Traufhöhe sind zulässig, wenn diese gegenüber dem darunter

liegenden Geschoss auf mindestens 3 Gebäudeseiten jeweils um mindestens 1,00 m eingerückt
("Staffelgeschoss") sind und die festgesetzte Firsthöhe nicht überschreiten.

1.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
1.3.1 Sonstiges Sondergebiet SO-1
1.3.1.1 Im Sonstigen Sondergebiet SO-1 wird die Bauweise als abweichende Bauweise im Sinne § 22 Abs. 4

BauNVO festgesetzt. Die zulässige Gebäudelänge richtet sich nach den in der Planzeichnung festgesetzten
Baugrenzen.

1.3.2 Sonstiges Sondergebiet SO-2
1.3.2.1 Innerhalb der überbaubaren Flächen mit der Kennzeichnung SO-2a wird die Bauweise als abweichende

Bauweise im Sinne § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Die Gebäudelänge darf maximal 15 m und die
Grundfläche einzelner Gebäude maximal 150 qm betragen.

1.3.2.2 Innerhalb der überbaubaren Flächen mit der Kennzeichnung SO-2b wird die Bauweise als abweichende
Bauweise im Sinne § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Die zulässige Gebäudelänge richtet sich nach den in
der Planzeichnung festgesetzten Baugrenzen.

1.3.2.3 Innerhalb der überbaubaren Flächen mit der Kennzeichnung SO-2c wird die Bauweise als abweichende
Bauweise im Sinne § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Es sind Gebäude als Einzelhäuser oder Hausgruppe
bis zu einer Länge von 60 m zulässig.

1.4 Maßnahmen zum Hochwasserschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB)
1.4.1 Alle Gebäude sind an das Bemessungshochwasser von 2,10 m über NHN anzupassen.
1.4.2 Für alle baulichen Anlagen einschließlich Nebenanlagen ist gegenüber Wasserständen bis 2,10 m NHN

sowie etwaigen Seegangsbelastungen ein Nachweis der Standsicherheit zu führen.
1.4.3 Eine Überflutungsgefährdung für Wohn- und Beherbergungsbebauung bis mindestens 2,10 m NHN ist

auszuschließen, indem die Fußbodenoberkante des untersten Geschosses auf einer Höhe von mindestens
2,10 m NHN liegen muss. Eine darunter liegende Unterkellerung in Form von Stellplätzen für Fahrzeuge ist
zulässig.

1.4.4 Das Bemessungshochwasser ist bei der Errichtung elektrotechnischer Anlagen sowie der etwaigen
Lagerung wassergefährdender Stoffe zu beachten.

1.5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Vermeidungsmaßnahmen

1.5.1 V1 Fällungen und Abrissmaßnahmen sind vom 01. Oktober bis zum 28. Februar durchzuführen.
1.5.2 V2 Vor Fällung der Bäume und vor Beginn der Abrissarbeiten ist ein anerkannter Sachverständiger für

Fledermaus- und Vogelarten zur ökologischen Baubegleitung zu bestellen. Er hat die Bäume und Gebäude
vor und während der Abrissarbeiten auf vorkommende Individuen höhlen- und gebäudebewohnender Arten
zu kontrollieren, diese ggf. zu bergen und umzusiedeln und die Fäll- und Abrissarbeiten anzuleiten. Ggf. ist
durch den Sachverständigen eine Ausnahmegenehmigung einzuholen oder ein Baustopp auszusprechen.
Der Sachverständige hat weiterhin Art, Anzahl, Anbringungsort ggf. zusätzlich notwendiger Ersatzhabitate
zu bestimmen, Anbringungsort und Art mit den Eigentümern der zur Anbringung ausgewählten Bauwerke
oder Bäume abzusprechen und die Installation dieser Ersatzhabitate zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu
begleiten. Der Sachverständige ist der uNB zu benennen und hat nach Abschluss der Arbeiten einen
Tätigkeitsbericht zu verfassen, an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit
der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Der Sachverständige übernimmt sämtliche
Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten.

1.5.3 V3 Vor Fällung der Weiden und Äpfel (gem. Abbildung 6 der Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, siehe
Anlage) ist ein anerkannter Sachverständiger für den Eremiten zur ökologischen Baubegleitung zu
bestellen. Er hat diese während der Fällarbeiten auf vorkommende Individuen zu kontrollieren, diese ggf. zu
bergen und umzusiedeln und die Fällarbeiten anzuleiten. Er hat mögliche Baumhöhlen mit Eremitenbesatz
zu sichern und diese Baumhöhlen im Umfeld geeigneter Eremitenbäume abzulegen zu lassen.
Ablegungsort und Art ist mit den Eigentümern der zur Ausbringung ausgewählten Flächen abzusprechen
und die Ablage der Baumabschnitte zu begleiten. Er hat nach Abschluss der Arbeiten einen
Tätigkeitsbericht zu verfassen und an die uNB, den Bauherrn und die Gemeinde weiterzuleiten.

1.5.4 V4 Die Dächer der Gebäude des SO-2a  sind extensiv mit Sedum-Arten zu begrünen.
CEF-Maßnahmen

1.5.5 CEF1 Der Verlust von Brutmöglichkeiten für Nischenbrüter (Bachstelze, Gartenrotschwanz, Grauschnäpper,
Zaunkönig) ist zu ersetzen Fünf Ersatzquartiere sind vor Beginn von Fällmaßnahmen an den in Abb. 12 des
Umweltberichtes mit CEF 1 gekennzeichneten Bäumen zu installieren. Die Umsetzung der Maßnahme ist
durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen
Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme
mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation
zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten. Lieferung und Anbringung von insgesamt: 5 Nistkästen
mit ungehobelten Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und Kontrollklappe entsprechend
Montageanleitung im AFB. Erzeugnis z.B.: Gemeinnützige Werk- und Wohnstätten GmbH
(www.gww-pasewalk.de) alternativ Fa. Schwegler. Die Flächenverfügbarkeit der Standorte der CEF-
Maßnahmen sowie die jährliche Kontrolle und Reinigung der Ersatzquartiere sind vertraglich abzusichern.

1.5.6 CEF2 Der Verlust von Brutmöglichkeiten für Höhlenbrüter (Blaumeise, Feldsperling, Kohlmeise, Star) ist zu
ersetzen. 10 Ersatzquartiere sind vor Beginn von Fällmaßnahmen an den in Abb. 12 des Umweltberichtes
mit CEF 2 gekennzeichneten Bäumen zu installieren. Die Umsetzung der Maßnahme ist durch eine
fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen
Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme
mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation
zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten. Lieferung und Anbringung von 3 Nistkasten Blaumeise ø
26-28 mm, 4 Nistkasten Kohlmeise/Feldsperling ø 32 mm, 3 Nistkasten Star ø 45 mm mit ungehobelten
Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und Kontrollklappe entsprechend Montageanleitung im AFB
Erzeugnis z.B.: Hersteller Jens Krüger/Papen Gemeinnützige Werk- und Wohnstätten GmbH
(www.gww-pasewalk.de) alternativ Fa. Schwegler. Die Flächenverfügbarkeit der Standorte der CEF-
Maßnahmen sowie die jährliche Kontrolle und Reinigung der Ersatzquartiere sind vertraglich abzusichern.

1.5.7 CEF3 Vor Beginn von Fäll- und Abrissmaßnahmen sind 3 Fledermaus-Ersatzquartiere Erzeugnis:
Fledermausflachkasten z.B. Typ 1FF der Firma Schwegler oder Jens Krüger/Papendorf an den in Abb. 12
des Umweltberichtes mit CEF 3 gekennzeichneten Bäumen zu installieren. Die Umsetzung der Maßnahme
ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen
Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme
mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation
zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten. Die Flächenverfügbarkeit der Standorte der CEF-
Maßnahmen sowie die jährliche Kontrolle und Reinigung der Ersatzquartiere sind vertraglich abzusichern.

1.6 mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

1.6.1 Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Flächen (Gehrecht zu Gunsten der Allgemeinheit) wird ein
allgemeines Gehrecht für Fußgänger festgesetzt. Abweichungen von den in der Planzeichnung
dargestellten Abgrenzungen können als Ausnahme zugelassen werden, sofern die beabsichtigten
Funktionen der Wegeverbindungen gewahrt bleiben.

1.7 Anpflanzen und Erhaltung von Bäumen und Sträuchern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a/b BauGB)

1.7.1 M1 Auf der Grünfläche entlang der westlichen Plangebietsgrenze sind außerhalb der Erhaltungsfestsetzung
10 einzelne Sträucher der Arten Schneeball (Viburnum opulus), Kornelkirsche (Cornus mas) und Hundsrose
(Rosa canina) verteilt anzuordnen, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Umsetzung der Maßnahme
ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen
Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme
mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation
zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten.

1.7.2 M2 An den in der Planzeichnung festgesetzten 105 Standorten sind Bäume in der Mindestqualität;
Hochstamm 3 x verpflanzt; Stammumfang 16 bis 18 cm zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Innerhalb
der privaten Grünflächen sind 43 Winterlinden (Tilia cordata), auf den unversiegelten Bauflächen 60
Moorbirken (Betula pubescens) und innerhalb der öffentlichen Grünflächen an der Zufahrt 2 Stieleichen
(Quercus robur) zu verwenden.
Die Bäume erhalten eine Pflanzgrube von 0,8 x 0,8 x 0,8 m, einen Dreibock. Die Anpflanzung ist erst dann
erfüllt, wenn die Gehölze nach Ablauf von 4 Jahren zu Beginn der Vegetationsperiode angewachsen sind.
Bei Verlust der Gehölze sind diese in Anzahl und Qualität gleichwertig zu ersetzen. Die Baumpflanzungen
sind spätestens im Herbst des Jahres der Baufertigstellung und Inbetriebnahme durchzuführen.
Abweichungen von den festgesetzten Standorten können zugelassen werden, wenn der Alleen-/
Freiflächencharakter gewahrt bleibt.
Die Umsetzung der Maßnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat
nach Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde
weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person
übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten.

1.7.3 V5 Innerhalb der in der Planzeichnung umgrenzten Fläche (Erhaltung von Bäumen) sind heimische
standortgerechte Laubbäume zu erhalten und zu sichern. Eine Rodung kann als Ausnahme z.B. aus
Gründen der Verkehrssicherungspflicht zugelassen werden. Abgängige oder gerodete Bäume sind durch
heimische standortgerechte Laubbäume 1. Ordnung als Hochstämme zu ersetzen. Die Bäume als Ersatz
sind  in der Mindestqualität Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16 bis 18 cm zu pflanzen.

Text (Teil B)

Darstellungen ohne Normcharakter

Präambel:
Aufgrund  des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023
(BGBl. I Nr. 6) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt  Seebad  Ueckermünde
vom .................... folgende Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. B-43 „Resorthotel am
Strand" bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) erlassen:

1. Die Stadtvertretung der Stadt Seebad Ueckermünde hat in ihrer Sitzung am ................ den Beschluss zur 1.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-43 „Resorthotel am Strand" gefasst. Die ortsübliche
Bekanntmachung des Beschlusses erfolgte durch Abdruck im „Ueckermünder Stadtreporter" ................ am
.................

2. Die Öffentlichkeit wurde gemäß § 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig durch eine öffentliche Auslegung des
Vorentwurfes in der Zeit vom ................ bis zum ................ während folgender Zeiten Montag, Mittwoch und
Donnerstag 8.00 Uhr -11.30 Uhr und 13.00 Uhr -15.30 Uhr, Dienstag 8.00 Uhr -11.30 Uhr und 13.00 Uhr
-18.00 Uhr und Freitag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr über die Ziele und Zwecke der Planung informiert.

3. Die frühzeitige Beteiligung der von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom  .................

4. Die Stadtvertretung der Stadt Seebad Ueckermünde hat in ihrer Sitzung am ................ den Entwurf der 1.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-43 „Resorthotel am Strand" beschlossen und zur Auslegung
bestimmt und die Begründung gebilligt.

5. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2
BauGB mit Schreiben vom ................ über die öffentliche Auslegung in Kenntnis gesetzt und zur Abgabe
einer Stellungnahme aufgefordert worden.

6. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-43 „Resorthotel am Strand" und die
Begründung haben in der Zeit vom ................ bis zum ................ während folgender Zeiten Montag,
Mittwoch und Donnerstag 8.00 Uhr -11.30 Uhr und 13.00 Uhr-15.30 Uhr, Dienstag 8.00 Uhr -11.30 Uhr und
13.00 Uhr -18.00 Uhr und Freitag 7.30 Uhr -12.00 Uhr nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Die auszulegenden Unterlagen waren im Internet unter www.ueckermuende.de eingestellt. Die
öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von
jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, durch Abdruck im
„Ueckermünder Stadtreporter" ................ vom ................ ortsüblich und im Internet unter
www.ueckermuende.de bekannt gemacht worden.

7. Die Stadtvertretung der Stadt Seebad Ueckermünde hat in ihrer Sitzung am ............... die vorgebrachten
Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

8. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-43 „Resorthotel am Strand", bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am ............... von der Stadtvertretung der Stadt
Seebad Ueckermünde als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit
Beschluss der Stadtvertretung vom .............. gebilligt.

Ueckermünde, den  Bürgermeister

9. Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die
planungsrelevanten baulichen Anlagen vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten
Bestandteile geometrisch einwandfrei.

................ den

10. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-43 „Resorthotel am Strand" als Satzung, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Ueckermünde, den  Bürgermeister

11. Der Beschluss der Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-43 „Resorthotel am Strand"
und die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden
kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am ........... im „Ueckermünder Stadtreporter
.............. ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der
sich ergebenden Rechtsfolgen (§§ 214 und 215 BauGB, § 5 Abs. 5 KV M-V) sowie die Möglichkeit,
Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB)
hingewiesen worden. Die Satzung ist mit Ablauf des ........... in Kraft getreten.

Ueckermünde, den  Bürgermeister

12. Die vorliegende Planurkunde mit der Planzeichnung , den Textlichen Festsetzungen und Hinweisen ersetzt
mit der Rechtkraft der 1. Änderung die Planurkunde des bisher rechtwirksamen Bebauungsplanes Nr. B-43
„Resorthotel am Strand" vom 26.08.2021.

13. Die Änderungen der zeichnerischen Festsetzungen, die Gegenstand des vorliegenden Verfahrens zur 1.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-43 „Resorthotel am Strand" sind, sind in der Planzeichnung durch
eine rote sowie rot gestrichelte Linie umgrenzt. Anregungen im Rahmen der Beteiligungsverfahren nach § 3
Abs. 1 und 2 sowie nach § 4 Abs. 1 und 2 BauGB sind nur zu diesen gekennzeichneten zeichnerischen
Änderungen für die planerische Abwägung nach § 1 BauGB relevant.
Die Textlichen Festsetzungen bleiben von der vorliegenden 1. Änderung unberührt und gelten weiterhin
unverändert.

Hinweise

Hochwasserschutz
Das Plangebiet befindet sich im Nahbereich des Küstengewässers „Kleines Haff" (Gewässer 1. Ordnung).
Entsprechend der Richtlinie 2-5/2012 "Bemessungshochwasserstand und Referenzhochwasserstand' beträgt für
diesen Küstenbereich des Kleinen Haffs das Referenzhochwasser (RHW) 1,60 m NHN. Der RHW entspricht in etwa
einem HW2oo (Hochwasser mit statistischer Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 1 Mal in 200 Jahren)
Bemessungshochwasserstand (BHW) 2,10 m NHN. Der BHW berücksichtigt zusätzlich zum RHW einen
klimabedingten Meeresspiegelanstieg von 50 cm für die nächsten 100 Jahre. Gem. § 83 LWaG ist der Schutz der
Küsten z. B. durch Bau und Unterhaltung entsprechender baulicher Anlagen eine öffentliche Aufgabe. Die Pflicht zur
Sicherung der Küsten erstreckt sich auf den Schutz von im Zusammenhang bebauten Gebieten und begründet
keinen Rechtsanspruch Dritter. Für den Bereich des Plangebietes sind Küsten- bzw. Hochwasserschutzmaßnahmen
weder vorhanden noch geplant. Entsprechend der topografischen Karte (GAIA MV) weist das Plangebiet Höhen
unter 2,00 m NHN auf und ist somit hochwassergefährdet. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person, die durch
Hochwasser betroffen sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen,
insbesondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder
Sachwerte durch Hochwasser anzupassen. Das von Überflutung gefährdete Plangebiet befinden sich in einem
Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten. Gemäß § 9 Abs. 6a BauGB wurde das Risikogebiet
außerhalb von Überschwemmungsgebieten im Sinne des § 78b Abs. 1 WHG nachrichtlich übernommen. Darüber
hinaus wurde entsprechend § 9 Abs. 5 BauGB im Bebauungsplan die Fläche, bei deren Bebauung besondere
bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen
gegen Naturgewalten erforderlich sind, gekennzeichnet. Zuständige Behörde für die Beurteilung des Vorhabens aus
der Sicht des Küsten- und Hochwasserschutzes ist die untere Wasserbehörde des StALU Vorpommern. Deren
Stellungnahme ist anzufordern.

Entwässerung
Das Entwässerungskonzept unter Beachtung des DWA- A 138 und DWA -- M 153, ist der unteren Wasserbehörde
rechtzeitig vorzustellen. Falls eine Grundwasserabsenkung erfolgen soll, ist dafür rechtzeitig vor Beginn der
Baumaßnahme bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald eine wasserrechtliche
Erlaubnis zu beantragen. Angaben zu Entnahmemenge, Beginn der Absenkung, Zeitraum, geplante Absenktiefe,
Einleitstelle des geförderten Grundwassers sowie ein Lageplan sind anzugeben bzw. vorzulegen (Ansprechpartner:
Herr Ch. Schaller, 2 038 34 / 8760 3263). Bei Einleitung des bei der Grundwasserabsenkung geförderten
Grundwassers in ein Gewässer I. Ordnung (z.B. Ostsee, Achterwasser) ist zusätzlich ein Antrag bei der unteren
Wasserbehörde des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Vorpommern einzureichen. Nach § 5
WHG ist eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden und die Leistungsfähigkeit des
Wasserhaushalts zu erhalten. Niederschlagswasser soll nach § 55 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt
oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem
weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange
entgegenstehen. Nach § 46 WHG bedarf das Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser durch
schadlose Versickerung keiner Erlaubnis, soweit dies in einer Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 WHG geregelt
ist. Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser kann daher erlaubnisfrei über eine ausreichende Sickerstrecke
von mind. 1,00 m zum Mittleren Höchsten Grundwasserstand (MHGW) versickert werden. Nach dem
DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138 muss der relevante Versickerungsbereich im kf-Bereich von 1*103 bis
1*10-6 m/s liegen. Einleitgenehmigungen in das Grundwasser, Gewässer I. und II. Ordnung sind bei der unteren
Wasserbehörde gesondert zu beantragen. Zum Nachweis der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Umweltzielen
der EG-WRRL (55 27, 44, 47 WHG) sind dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern vor
Beginn des Bauvorhabens die Detailunterlagen/Erschließungsplanungen zur Prüfung vorzulegen.

Freihaltung und Pflege des Grabens
Vom Vorhaben wird das Graben-Gewässer 2. Ordnung, das sich in der Zuständigkeit des Wasser- und
Bodenverbandes „Uecker-Haffküste" Ueckermünde befindet, berührt. Dabei handelt es sich um den offenen
Gewässerabschnitt des Graben 14.01.01. Der Graben wird einmal jährlich unterhalten. Die Unterhaltungstrasse
befindet sich auf der nordwestlichen Seite. Die Unterhaltung und der Fortbestand des Grabens sind auch zukünftig
erforderlich, da dies der einzige Vorfluter ist, der das anfallende Wasser dieses Bereiches zum Schöpfwerk Polder 8
(Neuendorf) frachtet. Daher ist, um auch weiterhin die Unterhaltung des Grabens und somit den schadlosen Abfluss
des anfallenden Oberflächenwassers in dem Bereich zu sichern, eine Unterhaltungstrasse (L3) in der Planzeichnung
festgesetzt. Diese ist so bemessen, sodass die Unterhaltung weiterhin maschinell und effektiv durchgeführt werden
kann. Zum Einsatz kommt i.d.R. ein Kettenbagger mit Mähkorb sowie ein Schlepper mit einem Mulchmäher.

Denkmalschutz
Baudenkmalschutz
Die Belange des Baudenkmalschutzes insbesondere im Hinblick auf die Strandhalle sind im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens zu berücksichtigen. Das Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz, SG
Bauleitplanung/Denkmalschutz, Denkmalpflege des Landkreises Vorpommern-Greifswald ist bei der
Baugenehmigung zu beteiligen.
Bodendenkmalschutz: Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bekannt. Aus
archäologischer Sicht sind im Geltungsbereich der o.g. Planung Funde möglich. Wenn während der Erdarbeiten
(Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen, Abbrüche usw.) Befunde wie Mauern, Mauerreste,
Fundamente, verschüttete Gewölbe, Verfüllungen von Gräben, Brunnenschächte, verfüllte Latrinen- und
Abfallgruben, gemauerte Fluchtgänge und Erdverfärbungen (Hinweise auf verfüllte Gruben, Gräben, Pfostenlöcher,
Brandstellen oder Gräber) oder auch Funde wie Keramik, Glas, Münzen, Urnenscherben, Steinsetzungen, Hölzer,
Holzkonstruktionen, Knochen, Skelettreste, Schmuck, Gerätschaften aller Art (Spielsteine, Kämme, Fibeln, Schlüssel,
Besteck) zum Vorschein kommen, sind diese gem. § 11 Abs. 1 u. 2 DSchG M-V unverzüglich der unteren
Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, den
Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen. Der
Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand zu erhalten. Diese
Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer
Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die
sachgemäße Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert. Aufgefundene Gegenstände sind dem
Landesamt für Kultur und Denkmalpflege zu übergeben.
Bodendenkmalschutz
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Vorhabengebiet keine Bodendenkmale bekannt. Es können jedoch
jederzeit bei Bauarbeiten archäologische Funde und Fundstellen entdeckt werden. Werden bei den Erdarbeiten
Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung
gem. § 2 Abs.1 DSchG M-V ein öffentliches Interesse besteht, z.B. archäologische Funde oder auffällige
Bodenverfärbungen, ist gemäß § 11 DSchG M-V die untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen.
Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer und zufällige Zeugen, die
den Wert des Gegenstandes erkennen. Der Fund und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die
Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer
Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann im Benehmen mit dem zuständigen Landesamt die Frist im Rahmen
des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgemäße Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert.

Brandschutz
Das Hotel und die Ferienhäuser müssen für Feuerwehrfahrzeuge erreichbar sein. Entsprechende
Zufahrtsmöglichkeiten sind im weiteren Verfahren auszuweisen und entsprechende Abstandsflächen zu beachten.
Die maximale Gebäudehöhe muss sich an den Möglichkeiten der örtlich zuständigen Feuerwehr Ueckermünde
orientieren. Für die notwendige Löschwasserbereitstellung bietet sich die Nutzung des Fließgewässers Uecker bzw.
des stehenden Gewässers in der Lagunenstadt an. Die Löschwasserversorgung ist durch die Errichtung einer
jederzeit zugänglichen und frostfreien Saugstelle lt. DIN in der Uecker für das Objekt zu sichern.

Erschließung und Beschilderung
Im § 4 Abs. 1 LBauO M-V ist geregelt, das Gebäude nur errichtet werden dürfen, wenn das Grundstück in
angemessener Breite an einer öffentlichen Verkehrsfläche liegt. Erfolgt die Erschließung aller Gebäude über private
Verkehrsflächen, dann muss diese öffentlich rechtlich gesichert werden. Weiterhin ist in § 5 LBauO M-V geregelt, wie
Zugänge und Zufahrten zu Grundstücken zu schaffen sind.
Die Aufstellung bzw. Entfernung jeglicher Verkehrszeichen gemäß Verkehrszeichenkatalog ist mit gleichzeitiger
Vorlage eines Beschilderungsplanes rechtzeitig beim Landkreis Vorpommern-Greifswald, Straßenverkehrsamt, zu
beantragen. Die während des Ausbaus notwendige Einschränkung des öffentlichen Verkehrsraumes ist rechtzeitig,
jedoch spätestens 14 Tage vor Baubeginn, über die bauausführende Firma beim Landkreis Vorpommern-Greifswald,
Straßenverkehrsamt, zu beantragen.
Bei der Planung und Ausführung der Zufahrtsstraße sind die Forderungen der Berufsgenossenschaft Verkehr,
insbesondere der DGUV Information 214-033 „Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwege für
die Sammlung von Abfällen", zu beachten und umzusetzen.

Beleuchtungsanlagen
Bei der Bebauung ist darauf zu achten, dass keine Lichter bzw. Beleuchtungsanlagen errichtet werden, die die
Schifffahrt stören, zur Verwechselung mit Schifffahrtszeichen Anlass geben oder die Schiffsführer durch
Blendwirkungen oder durch Spiegelungen irreführen. Geplante Beleuchtungsanlagen oder Leuchtreklamen, die von
der Wasserstraße aus sichtbar sind, sind dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund frühzeitig anzuzeigen

Telekommunikationsanlagen
Für die telekommunikationstechnische Erschließung wird eine Erweiterung des Telekommunikationsnetzes der
Telekom Deutschland GmbH erforderlich. Für die Planung benötigt die Deutsche Telekom Technik GmbH
frühestmöglich folgende Angaben:
1. einen genauen Parzellierungsplan des Bebauungsplanes als pdf. Datei
2.die geplanten Wohnungseinheiten (WE) bzw. Geschäftseinheiten (GE) pro Grundstück/Haus
3.Wird ein weiterer Anbieter für Telekommunikationsdienste den B-Plan erschließen?
4.Geben Sie uns bitte die Kontaktdaten des Erschließungsträgers an.
5.Geplanter Ausführungszeitraum
6.Neue Straßenbezeichnung mit Hausnummern im B-Plan Gebiet
Eine Entscheidung, ob ein Ausbau erfolgt und wenn ja, in welcher Technologie (Glasfaser oder Kupfer), der Ausbau
erfolgen wird, kann erst nach Prüfung der Wirtschaftlichkeit und einer Nutzenrechnung getroffen werden. Aus diesem
Grund werden die Aussagen zu den angegebenen Punkten mindestens 4 Monate vor Baubeginn benötigt. Im Vorfeld
der Erschließung ist der Abschluss eines Erschließungsvertrages mit dem Erschließungsträger (Bauträger)
notwendig. Für die nicht öffentlichen Verkehrsflächen ist die Sicherung der Telekommunikationslinien mittels
Dienstbarkeit zu gewährleisten. Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die
Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass
Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen der Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich,
mindestens 2 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. Der Erschließungsträger/Vorhabenträger hat
sicherzustellen; dass im Rahmen der Erschließung eine passive Netzinfrastruktur (z.B. ein Leerohrnetz) mitverlegt
wird.

mögliche Kampfmittelbelastung
Auf die allgemeinen Pflichten des Bauherrn wird hingewiesen, Gefährdungen für auf der Baustelle arbeitende
Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen
über eine mögliche Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen. Konkrete und aktuelle Angaben über die
Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) der in Rede stehenden Fläche sind gebührenpflichtig beim
Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V zu erhalten.
Nach den vorliegenden Daten aus dem Kampfmittelkataster des Landes liegen für das genannte Vorhaben derzeit
keine Anhaltspunkte auf latente Kampfmittelgefahren vor. Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschließen,
dass auch in für den Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen Einzelfunde
auftreten können. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten bei
den Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, sind aus Sicherheitsgründen
die Arbeiten an der Fundstelle und in der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen, so ist der Fundort zu räumen
und abzusperren. Gemäß §5 Abs. 1 Kampfmittelverordnung M-V ist die Fundstelle der örtlich zuständigen
Ordnungsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Ebenso kann die Meldung über die nächste Polizeidienststelle erfolgen.
Von hieraus erfolgt die Information des Munitionsbergungsdienstes.

Entdeckung jüdischer Friedhöfe
Sollten während der Bauarbeiten Entdeckungen gemacht werden, die darauf hinweisen, dass sich an dem
bearbeiteten Ort ein jüdischer Friedhof oder Teile davon befunden haben könnte, ist der Landesverband der
jüdischen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern umgehend zu informieren, damit entsprechende Maßnahmen
einleitet werden können.

Leitungen der E.DIS Netz GmbH
Im Plangebiet befinden sich Leitungen und Anlagen der E.DIS Netz GmbH. Sollte eine Umlegung von Leitungen
erforderlich werden, wird um einen rechtzeitigen Antrag gebeten, aus welchem die Baugrenzen ersichtlich sind. Auf
dieser Grundlage kann dem Antragsteller ein Angebot für die Umlegung unserer Anlagen unterbreitet werden. Zu
konkreten Vorhaben ist die E.DIS Netz GmbH mindestens 14 Tage vor Baubeginn zu informieren. Bei Erneuerungs-
und Erweiterungsmaßnahmen im Niederspannungsnetz werden innerhalb geschlossener Bebauungen grundsätzlich
Kabel verlegt. Dabei ist unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit nicht davon auszugehen, dass auch vorhandene
Ortsnetze in Freileitungsbauweise generell verkabelt werden. Der Ausbau des Mittelspannungsnetzes erfolgt
außerhalb von Ortschaften aus Kostengründen grundsätzlich in Freileitungsbauweise, während innerhalb
geschlossener Bebauungen Kabel verlegt werden. Für den Anschluss von Neukunden werden Nieder- und
Mittelspannungsnetze entsprechend der angemeldeten Leistung und der jeweils geforderten Versorgungssicherheit
ausgebaut bzw. erweitert und gegebenenfalls neue Transformatorenstationen errichtet. Vorzugsweise werden dafür
vorhandene bzw. im öffentlichen Bauraum befindliche Leitungstrassen genutzt und Möglichkeiten der koordinierten
Leitungsverlegung mit anderen Versorgungsleitungen geprüft. Für neu zu errichtende Transformatorenstationen
werden grundsätzlich Grundstücke, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden, genutzt. Bei den weiteren
Planungen sind die vorhandenen Leitungstrassen und Stationsstandorte zu berücksichtigen und zu sichern.
Nachfolgend werden allgemeine Hinweise zu Arbeiten in der Nähe und zum Schutz von Versorgungsanlagen zur
Kenntnis geben, die bei der weiteren Planung zu berücksichtigen sind:
1.Hinweise und Richtlinien zu Arbeiten in der Nähe von Kabelanlagen der E.DIS Netz GmbH
2.Richtlinien zum Schutz erdverlegter Gasleitungen der E.DIS Netz GmbH und Hinweise über das Verhalten bei

Beschädigungen an Gasleitungen der E.DIS Netz GmbH
3.Hinweise und Richtlinien zu Baumpflanzungen in der Nähe von Versorgungsanlagen der E.DIS Netz GmbH
Ansprechpartner für Strom- und Gasversorgungsanlagen ist: Herr Karberg Telefon 03976 / 2807-3512

Abfallentsorgung
Die bei der geplanten Baumaßnahme anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß und schadlos zu verwerten (§ 7
KrWG) oder, soweit eine Verwertung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist, unter Wahrung
des Wohls der Allgemeinheit zu beseitigen (§ 15 KrWG).
Sofern während der Bauphase Abfälle anfallen, die zu der Umschlagstation Jatznick gebracht werden sollen, hat dies
nach Maßgabe der Benutzungsordnung der OVVD zu erfolgen. Die Deponierung nicht verunreinigter mineralischer
Bauabfälle ist unzulässig. Verwertbare Baustoffe dürfen nicht mit verwertbaren Bauabfällen vermischt werden. Die
verwertbaren Bauabfälle sind bei einer zugelassenen Bauabfallverwertungsanlage anzuliefern. Das Einsammeln und
der Transport von Abfällen sind durch die zuständige Behörde genehmigen zu lassen.
Gemäß § 4 (1) der Satzung des Landkreises Vorpommern-Greifswald über die Abfallentsorgung
(Abfallwirtschaftssatzung - AwS) vom 24.10.2016 besteht Anschlusspflicht an die öffentliche Abfallentsorgung. Die
Anzahl und die Größe der benötigten Abfallbehälter sind gemäß § 14 der Satzung beim Landkreis
Vorpommern-Greifswald anzumelden.
Für die gewerblich anfallenden Abfälle, die von der Entsorgung durch den Landkreis ausgeschlossen sind, sind
entsprechende Verträge mit geeigneten und zugelassenen Entsorgungsunternehmen abzuschließen.
Für die anfallenden Transport- und Umverpackungen sind entsprechende Verträge mit geeigneten und zugelassenen
Entsorgungsunternehmen abzuschließen.Für die Abfallentsorgung des Resorthotel am Strand ist ein
Entsorgungskonzept zu erarbeiten. Dabei ist die Abfallsatzung des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu
berücksichtigen.
Bei der weiteren Planung und Ausführung der Zufahrtsstraße sind die Forderungen der Berufsgenossenschaft
Verkehr, insbesondere der DGUV Information 214-033 „Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und
Fahrwege für die Sammlung von Abfällen", zu beachten und umzusetzen.

Bodenschutz
Während der Baumaßnahme auftretende Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlastverdachtsflächen
(vererdete Müllkörper, Verunreinigungen des Bodens, Oberflächen- und Grundwassers, u.a.) sind der unteren
Bodenschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald (Standort Pasewalk) sofort anzuzeigen. Die Arbeiten
sind gegebenenfalls zu unterbrechen.
Die Zielsetzungen und Grundsätze des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und des
Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG M-V) sind zu berücksichtigen. Danach haben Alle, die auf den Boden
einwirken oder beabsichtigen, auf den Boden einzuwirken, sich so zu verhalten, dass schädliche
Bodenveränderungen, insbesondere bodenschädigende Prozesse, nicht hervorgerufen werden. Mit dem Boden ist
sparsam und schonend umzugehen. Flächenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen.
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind im Planungsgebiet keine Altlastverdachtsflächen (Altablagerungen,
Altstandorte) bekannt.

Bauausführung
Es ist zu beachten, dass während der Baumaßnahme die Haltestelle „Strand" (Lagunenstadt) erreichbar bleiben
muss oder die Einrichtung einer Ersatzhaltestelle zugesichert wird.

Vermessungsdaten
Im Plangebiet befinden sich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern. Für weitere Planungen und Vorhaben sind die Informationen im Merkblatt über die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage) zu beachten. Der Landkreis als zuständige Vermessungs- und
Katasterbehörde ist zu beteiligen, da dieser im Rahmen von Liegenschaftsvermessungen das Aufnahmepunktfeld
aufbaut.

Zustimmung des Hauptzollamts
Gemäß § 15 Abs. 1 Zollverwaltungsgesetz - ZoIIVG - dürfen Bauten innerhalb einer Entfernung von 100 Metern, in
Orten mit geschlossener Bauweise von 50 Metern, vom deutschen Teil der Zollgrenze der Gemeinschaft nur mit
Zustimmung des Hauptzollamts errichtet oder geändert werden. Die Entfernung bestimmt sich an der Küste von der
Strandlinie an. Der Zustand von Grundstücken darf innerhalb dieses Geländestreifens nur mit Zustimmung des
Hauptzollamts verändert werden, wenn die Veränderung über die übliche Bewirtschaftung hinausgeht. Die
Zustimmung kann versagt werden, wenn die Sicherheit der Zollbelange gefährdet würde. Sind Bauarbeiten oder
Veränderungen ohne Zustimmung des Hauptzollamts ausgeführt worden, so kann das Hauptzollamt verlangen, dass
der frühere Zustand wiederhergestellt wird. Das vorsätzliche oder fahrlässige Errichten oder Ändern einer baulichen
Anlage ohne Zustimmung des Hauptzollamts kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden (§ 31 Abs. 2 Nr. 3
ZolIVG). Die Zustimmung wird im Rahmen eines eigenständigen Verfahrens durch mein Sachgebiet
Abgabenerhebung erteilt. Die entsprechende Zustimmung kann jedoch nicht pauschal, sondern erst vor Beginn eines
konkreten Bauvorhabens unter Vorlage der individuellen Planungen erteilt werden. Das Plangebiet ist hiervon
teilweise betroffen. Das Plangebiet befindet sich insgesamt im grenznahen Raum (§ 14 Abs. 1 ZollVG i.V. m. § 1,
Anlage 1 C der Verordnung über die Ausdehnung des grenznahen Raumes und die der Grenzaufsicht unterworfenen
Gebiete - GrenzAV -). Es wird vorsorglich auf das Betretungsrecht im grenznahen Raum gem. § 14 Abs. 2 ZollVG
hingewiesen, welches auch während etwaiger Bauphasen jederzeit gewährleistet sein muss, hin. Darüber hinaus
kann das Hauptzollamt verlangen, dass Grundstückseigentümer und -besitzer einen Grenzpfad freilassen und an
Einfriedungen Durchlässe oder Übergänge einrichten, das Hauptzollamt kann solche Einrichtungen auch selbst
errichten (Sätze 2 und 3 Ebendort).

Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes
M3 Zur Deckung des Kompensationsdefizites von 68.435 Punkten werden Ökopunkte der Maßnahme „Entwicklung
artenreicher  Mähwiesen  bei  Alt  Torgelow“  erworben.

Anlagen zum Bebauungsplan

Textteil (Begründung)

1

Grundwasserschutz und Umgang mit Niederschlagswasser
Aufgrund der oberflächennahen Grundwasserstände kann bei Tiefbauarbeiten teilweise eine geschlossene
Wasserhaltung (Grundwasserabsenkung) erforderlich sein. Eine Grundwasserabsenkung stellt nach § 9 WHG eine
Gewässerbenutzung dar. Nach § 8 WHG bedarf die Benutzung eines Gewässers der wasserrechtlichen Erlaubnis.
Für eine geplante Grundwasserabsenkung ist rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme bei der unteren
Wasserbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Angaben
zu Entnahmemenge, Beginn der Absenkung, Zeitraum, geplante Absenktiefe, Einleitstelle des geförderten
Grundwassers sowie ein Lageplan sind anzugeben bzw. vorzulegen (Ansprechpartner: Herr J. Werth, Tel. 038
3418760 3269).
Bei Einleitung des bei der Grundwasserabsenkung geförderten Grundwassers in ein Gewässer I. Ordnung (z.B.
Ostsee, Achterwasser, Stettiner Haff) ist zusätzlich ein Antrag bei der unteren Wasserbehörde des Staatlichen
Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Vorpommern einzureichen.
Nach § 20 LWaG muss, wer Anlagen zum Herstellen, Befördern, Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Behandeln und
Verwenden wassergefährdender Stoffe nach § 62 WHG betreiben, einbauen, aufstellen, unterhalten oder stilllegen
will, sein Vorhaben rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme, entsprechend der geltenden Rechtsverordnung über
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), der zuständigen Wasserbehörde anzeigen.
Anzeigepflichtig sind auch wesentliche Änderungen des Betriebes.
Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen AwSV vom 18.April 2017ist
einzuhalten.
Nach § 5 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31.Juli 2009
(BGBl. 1 S. 2585) ist eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden und die
Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten.
Niederschlagswasser soll nach § 55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder
über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem
weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange
entgegenstehen.
Nach § 46 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bedarf das Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser durch
schadlose Versickerung keiner Erlaubnis, soweit dies in einer Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 WHG geregelt
ist. Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser kann daher erlaubnisfrei über eine ausreichende Sickerstrecke
von mind. 1,00 m zum Mittleren Höchsten Grundwasserstand (MHGW) versickert werden. Nach dem
DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138 muss der relevante Versickerungsbereich im kf-Bereich von 1*10-3 bis
1*10-8 m/s liegen. Der Nachweis der Versickerungsfähigkeit des anstehenden Bodens ist durch ein Bodengutachten
zu erbringen.
Einleitgenehmigungen in das Grundwasser, Gewässer I. und II. Ordnung sind bei der unteren Wasserbehörde
gesondert zu beantragen.
Für eine Grundwasser-Entnahme (eventuelle Grundwasserabsenkungen während der Bauzeit) bei Überschreitung
einer Jahresmenge von 100.000 m³ ist eine Prüfung der UVP-Pflicht durchzuführen. Wenn die
Grundwasser-Entnahme eine Jahresmenge von 100.000 m³ übersteigt, ist eine allgemeine Vorprüfung des
Einzelfalls (Screening) gemäß § 7 Abs.1, Satz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
durchzuführen. Sofern in der Anlage 1 für ein Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls vorgesehen ist
(hier: Nr. 13.3.2 der Anlage 1 UVPG), ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn das Vorhaben
nach Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der
Anlage 2 aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § § 7 bis 14
UVPG zu berücksichtigen wären.

weitere Hinweise der Fachbehörden Gewässer- und Grundwasserschutz
Nach § 49 (1) WHG sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar oder mittelbar auf
die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwassers auswirken können, der zuständigen Behörde
einen Monat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Wird nach § 49 (2) WHG dabei unbeabsichtigt Grundwasser
erschlossen, ist dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen.
Die Benutzung eines Gewässers bedarf nach § 8 WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch die Untere
Wasserbehörde. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern als
Gewässerunterhaltungspflichtiger ist zu beteiligen.
Am Vorhabenstandort befindet sich ein Oberflächengewässer l. Ordnung. Nach § 38 (3) WHG sind im Außenbereich
Gewässerrandstreifen von 5,00 m Breite einzuhalten. Der Gewässerrandstreifen bemisst sich bei Gewässern mit
ausgeprägter Böschungsoberkante (z.B. Gräben) ab der Böschungsoberkante. Die Gewässerrandstreifen sind frei
von jeglicher Bebauung und Bepflanzung zu halten. Ferner dürfen keine Zäune
errichtet werden.
Sollten bei den Erdarbeiten Dränungen oder auch andere hier nicht erwähnte Entwässerungsleitungen angetroffen
und beschädigt werden, so sind sie in jedem Falle wieder funktionsfähig herzustellen, auch wenn sie zum Zeitpunkt
der Bauarbeiten trockengefallen sind. Der zuständige Wasser- und Bodenverband „Uecker-Haffküste“ ist zu
informieren.
Nach dem DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138 muss der relevante Versickerungsbereich im kf-Bereich von
1*10-3 bis 1*10-6 m/s liegen.
Nach § 62 (2) WHG dürfen Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln von wassergefährdenden
Stoffen nur entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik beschaffen sein sowie errichtet,
unterhalten, betrieben und stillgelegt werden.

Verfahrensvermerke

Lageübersicht

1. Änderung

Zeichnerische Festsetzungen in der Planzeichnung des
Rechtsplanes vom 26.08.2021 (ohne Maßstab)

a

Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-43 
„Resorthotel am Strand“

SCHIEDSSTELLE UECKERMÜNDE
Am Rathaus 5, Zimmer 504, 17373 Ueckermünde

Bei Streitigkeiten privatrechtlicher Art können Sie sich hier informieren 
oder die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens beantragen. 

So erreichen Sie unsere Schiedspersonen:

Telefon 039771/28468 oder 
E-Mail an schiedsstelle@ueckermuende.de.Heiko Schröter Volker Croll
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Seebad Ueckermünde

Beschluss über die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 
Nr. B-50 „Wohnanlage AMEOS Klinikum“ der Stadt Seebad Ueckermünde

Die Stadtvertretung Ueckermünde hat in ihrer Sitzung am 
09.03.2023 den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. B-50 „Wohn-
anlage AMEOS Klinikum“ und der örtlichen Bauvorschriften so-
wie den Entwurf der Begründung gebilligt und zur öffentlichen 
Auslegung bestimmt.

Das Plangebiet befindet sich am westlichen Stadtrand von Ue-
ckermünde am Ende der Ravensteinstraße im Südwesten des 
Klinikgebietes. Es umfasst die Flurstücke 8/1 tlw., 11/24 tlw., 
12/6 tlw., 18/1, 19/1 20/1, 21/4 tlw., 22/1 tlw. und 23/1 der Flur 
10, Gemarkung Ueckermünde und wird umgrenzt

im Norden: durch die Ravensteinstraße, die Klinik, die teilweise 
auch Wald ist, und den Hubschrauberlandeplatz 

im Osten: durch die Klinik und deren Freiflächen,
im Süden: durch die Klinik, die teilweise auch Wald ist, Freiflä-

chen der Klinik, Ackerflächen sowie einen Weg und
im Westen: durch befestigte Flächen des ehemaligen landwirt-

schaftlichen Betriebes.

Die Abgrenzung ist aus der Planzeichnung ersichtlich.

Mit dem Bebauungsplan Nr. B-50 „Wohnanlage AMEOS Klini-
kum“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung einer betreuten Wohnanlage mit barrierefreiem und 
zukunftsfähigem Wohnraum sowie zur Errichtung einer Kinder-
tagesstätte geschaffen werden.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. B-50 „Wohnanlage 
AMEOS Klinikum“ sowie dessen Begründung liegen nach § 3 
Absatz 2 BauGB in Verbindung mit § 3 Absatz 1 PlanSiG in der 
Zeit vom 02.05.2023 bis 06.06.2023 durch eine Veröffentlichung 
im Internet unter www.ueckermuende.de in der Rubrik „Bauen 
& Wirtschaft/Bauleitplanung/Aktuelle Beteiligungsverfahren“ öf-
fentlich aus.

Zusätzlich liegen die Unterlagen in der Zeit vom 02.05.2023 bis 
06.06.2023 in der Stadtverwaltung Ueckermünde im Bau- und 
Ordnungsamt, Am Rathaus 5, Flur 1. Geschoss, neben Zimmer 
210, während folgender Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich 
aus:

Mo/Mi/Do 08:00-11:30 Uhr und 13:00-15:30 Uhr
Dienstag  08:00-11:30 Uhr und 13:00-18:00 Uhr
Freitag  07:30-12:00 Uhr.

Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar:

1. Umweltbericht als Bestandteil der Begründung
BESTANDSAUFNAHME

Schutzgut Mensch:
Das Plangebiet ist durch die Immissionen aus der vorherigen 
landwirtschaftlichen Nutzung und des Klinikbetriebes vorbelas-
tet. Das Plangebiet hat aufgrund der vorherigen Nutzung und der 
Teileinfriedung keinen Erholungswert.

Schutzgut Flora:
Der überwiegende Teil des Untersuchungsraumes wird von einer 
Brachfläche der Dorfgebiete eingenommen. Auf der Fläche hat 
sich nach Nutzungsaufgabe eine Vegetation vornehmlich aus 
Süßgräsern und Stauden eingestellt, ebenso wie auf der süd-
östlichen Fläche mit Ruderaler Staudenflur. Im Norden erstreckt 
sich anspruchsloser Artenarmer Zierrasen. Im Zentrum des 
Plangebiets wächst ein Siedlungsgehölz aus nichtheimischen 
Baumarten vorwiegend mit Robinien, sowie Einzelbäumen und 
Sträuchern vorwiegend der Arten Gemeiner Flieder, Eberesche 
und Gemeiner Hasel. Mit den Gebäuden, Flächenversiegelun-
gen sowie Teilversiegelungen sind Siedlungsbiotope vorhanden. 
Im Norden verläuft die Ravensteinstraße/Robert-Koch-Straße. 

Schutzgut Fauna:
Die Gehölze und Gebäude des Plangebietes sind nachgewie-

sene Bruthabitate. Die Gehölze, Gebäude und Bodenflächen im 
Untersuchungsraum sind nachgewiesener Lebensraum sowie 
Nahrungshabitat für Vogelarten. Es konnten eine Wochenstube 
(Abendsegler), zwei Einzelquartiere (Mücken- und Zwergfleder-
maus) sowie drei Zwischenquartiere (Mücken- und Zwergfle-
dermaus sowie Br. Langohr) nachgewiesen werden. Die Unter-
suchung der Reptilienvielfalt brachte bei vier Begehungen der 
Teilfläche Stallanlage zwei Nachweise der Waldeidechse, an 
bzw. auf einem zentral liegenden Bauschutthaufen. Es konnte 
eine Ringelnatter während einer Amphibienkartierung beobach-
tet werden. Unter den Verkehrsopfern auf der Robert-Koch-Stra-
ße waren eine junge Ringelnatter und zwei Blindschleichen. Die 
Untersuchung der Amphibienvielfalt ergab nur zwei Arten. Die 
Erdkröte konnte mit zwei Individuen bestätigt werden. Davon 
wurde ein Exemplar bei der Brutvogelkartierung mittels eines 
Wärmebildgeräts in einem Stall entdeckt. Die zweite Art, ein 
Grünfrosch, konnte sieben Mal nachgewiesen werden.

Schutzgut Wasser:
Das Plangebiet beinhaltet keine Oberflächengewässer und liegt 
nicht in einem Trinkwasser-schutzgebiet. Das Grundwasser 
steht großflächig mit mehr als 2 bis 5 m und im Süden mit weni-
ger oder gleich 2 m unter Flur an.

Schutzgut Boden:
Der Boden im Untersuchungsraum setzt sich aus grundwasser-
bestimmten Sanden zusammen. Diese besitzen eine geringe 
Leistungsfähigkeit. Das Bodengefüge ist aufgrund der vor-her-
gehenden Nutzungen gestört. Im Bereich der ehemaligen land-
wirtschaftlichen Anlage ist der Boden mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet. 

Schutzgut Klima/Luft:
Die kleinklimatischen Bedingungen im Plangebiet sind durch das 
Offenland und die Nähe zu Wald und Gewässer (Stettiner Haff) 
geprägt. Offene Freiflächen haben eine allgemeine Be-deu-
tung als lokalklimatische Ausgleichsräume. Diese kühlen in den 
Nächten ab und dienen der Bildung von Kaltluft. Wälder, insbe-
sondere großflächige, stimulieren die Luftzirkulation und filtern 
Luftschadstoffe. Somit dienen die Gehölze der Sauerstoffbil-
dung, dem Windschutz und der Staubbindung, die Grünlandflä-
chen der Kaltluftbildung und dem Luftaustausch. Die Luftreinheit 
ist aufgrund der ländlichen Lage des Plangebietes vermutlich 
nur gering eingeschränkt. 

Schutzgut Landschaftsbild:
Das Plangebiet befindet sich in keinem Kernbereich landschaft-
licher Freiräume. Das Landschaftsbild ist aufgrund der Vorbelas-
tung kein Wert- und Funktionselement besonderer Be-deutung.

Natura 2000-Gebiete
Das Vorhaben befindet sich in ausreichender Entfernung zu Na-
tura-Gebieten. Das nächstgelegene SPA-Gebiet bzw. GGB ist 
1,2 km bzw. 1,6 km entfernt und nicht betroffen. 

PROGNOSE

Fläche
Es ist eine vorbelastete Fläche von etwa 2,2 ha betroffen. Neue 
Zufahrten sind aufgrund der vorhandenen Anbindung nicht not-
wendig.

Flora
Die Planung wird die Beseitigung und Überbauung von anthro-
pogen vorbelasteten Brachflächen verursachen. Dabei werden 
die Vegetation der Brache sowie Zierrasen entfernt. 

Der Großteil der Gehölze bleibt erhalten. Sträucher und dünn-
stämmige Bäume der Arten Flieder, Eberesche, Hasel und Eiche 
gehen verloren. Drei Meter breite Strauchpflanzungen werden 
angelegt, in welchen die Ersatzbaumpflanzungen umgesetzt 
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werden, sowie Pflanzungen auf den Grundstücken vorgenom-
men.

Fauna
Tötungen und Verletzungen durch Gebäudeabrisse, Gehölzbe-
seitigungen und Überbauung von Bodenflächen werden durch 
Bauzeitenregelungen und ökologische Baubegleitung vermie-
den. Neupflanzungen und das Anbringen von Nisthilfen sowie 
Fledermauskästen bieten Ersatzlebensräume. Erhaltungsfest-
setzungen sorgen für den Bestand von Habitaten des Baumpie-
pers. 

Boden/Wasser
Die vorgesehenen Versiegelungen verursachen unumkehrbare 
Beeinträchtigungen der Bodenfunktion. Dieser Eingriff wird mul-
tifunktional ausgeglichen. Das Grundwasser wird vor Ort zurück-
gehalten und verbraucht oder versickert. Die Grundwasserneu-
bildungsfunktion wird nicht beeinträchtigt. 

Biologische Vielfalt
Flächen von Zierrasen- und Brachflächen, sowie Gehölze gehen 
verloren. Einige Gehölze bleiben erhalten. Es erfolgen Anpflan-
zungen und Entsiegelungen. Die biologische Vielfalt wird sich 
nicht signifikant verschlechtern.

2. Fachgutachten, die dem Umweltbericht zugrunde liegen
• Entsorgungskonzept geplante Erweiterung AMEOS Pflege-

haus

 Beim Rückbau sind die asbesthaltigen zementgebundenen 
Platten separat durch einen zertifizierten Fachbetrieb gemäß 
TRGS 519 auszubauen, zu lagern und zu entsorgen. Gemäß 
LAGA M23 dürfen asbesthaltige Abfälle nicht Sortier- und Be-
handlungsanlagen zugeführt werden. Die Dichtungspappen 
können separat als sonstige Bau- und Abbruchabfälle, die 
gefährliche Stoffe enthalten, entweder auf einer Deponie der 
Klasse III oder aber in einer Untertagedeponie abgelagert wer-
den.

• Entsorgungskonzept Robert-Koch-Straße 5

 Die untersuchten Materialien können gemäß ihrer Einstufung 
verwertet bzw. entsorgt werden.

• Artenschutzfachbeitrag

 Es erfolgten achtmalige Erfassungen (6x Tagbegehungen, 2x 
Nachtbegehungen) der Brutvogelfauna im Jahr 2022 durch 
Herrn Raul Schade. Die Untersuchungen fanden während 
der Brutsaison im Zeitraum von Ende März bis Anfang Juli 
2022 statt. Es erfolgten vier- bzw. fünfmalige Erfassungen der 
Herpetofauna, ebenfalls durch Raul Schade, von Anfang Juli 
bis Mitte August 2022 (01.07, 28.07., 29.07., 31.07., 04.08., 
09.08., 11.08.,17.08., 19.08.). Im Rahmen der Erfassungen der 
Fledermäuse durch Herrn Tim Kuchenbäcker (Büro für Faunis-
tische Erfassungen - Captis Natura) erfolgten Begehungen der 
Gebäude und Untersuchungen auf Spuren von Fledermäusen. 
Die Gehölze, Gebäude und Bodenflächen im Untersuchungs-
raum sind nachgewiesener Lebensraum für Vogelarten. Die 
Gebäude im Plangebiet bieten Lebensraum für Fledermäuse. 
An/in Gehölzen konnte keine Quartiersfunktion nachgewiesen 
werden. Im Rahmen der Reptilienkartierung wurden im Be-
reich des Schutthaufens eine Waldeidechse sowie im Umfeld 
der Ställe eine Ringelnatter nachgewiesen. Es wurden Vermei-
dungs-, Kompensations- und CEF-Maßnahmen festgesetzt.

3. Stellungnahmen der Behörden
• Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und 

Umwelt Vorpommern vom 06.05.2022

 Der Bemessungshochwasserstand beträgt 2,10 m NHN. Bis 
ins Jahr 2120 muss mit Hochwasserständen von bis zu 2,60 m 
NHN gerechnet werden. die Küstenschutzanlagen in Uecker-
münde entsprechen 1,80 m NHN.

 Auf dem Gelände befinden sich Reste einer aufgelassenen 
landwirtschaftlichen Tankstelle und somit eine Altlastver-
dachtsfläche.

• Stellungnahme der Landesforst vom 13.05.2022

 Die untere Forstbehörde hat Waldflächen festgestellt. Zu die-
sen Flächen sind die 30 m Waldabstand einzuhalten.

• Stellungnahme des Landkreises Vorpommern-Greifswald vom 
25.05.2022

 Die Untersuchungsräume und die Eingriffs- und Ausgleichsbi-
lanzierung werden bestätigt.

 Es wird auf den Alleenschutz verwiesen.

 Es ist ein Artenschutzfachbeitrag zu erstellen.

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellung-
nahmen zu den Planunterlagen schriftlich oder während der 
Dienststunden im Bau- und Ordnungsamt der Stadt Seebad 
Ueckermünde zur Niederschrift vorgebracht werden. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, Stellungnahmen an folgende 
E-Mailadresse abzugeben: stadtplanung@ueckermuende.de. 
Nicht innerhalb der genannten Frist eingehende Stellungnahmen 
können nach § 3 Abs. 2, Halbsatz 2 BauGB bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Der Inhalt dieser öffentlichen Bekanntmachung kann auch unter 
www.ueckermuende.de/bauleitplanung und im Bau- und Pla-
nungsportal Mecklenburg-Vorpommern eingesehen werden. Auf 
diesen Internetseiten sind auch die Planunterlagen – Bebau-
ungsplanentwurf mit Begründung – während der Auslegungsfrist 
vom 02.05.2023 bis 06.06.2023 abrufbar.

Ueckermünde, den 28.03.2023

Jürgen Kliewe   -Siegel-
Bürgermeister
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SATZUNG DER STADT SEEBAD UECKERMÜNDE ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. B-50  "Wohnanlage AMEOS Klinikum"
für das südwestliche Klinikgelände

Übersichtsplan M 1 : 10.000

TEXT (Teil B)

6. Sonstige Planzeichen

§ 9 Abs. 7 BauGBGrenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

ZEICHENERKLÄRUNG

I. Festsetzungen
Planzeichen Erläuterung Rechtsgrundlage

1. Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO
§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (in Nutzungsschablone unten

2. Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

3. Bauweise, Baugrenzen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

PLANZEICHNUNG (Teil A) M 1 : 1.000

links)

IV. Darstellungen ohne Normcharakter
Flurstücksgrenze
Flurstücksnummer

Sonstiges Sondergebiet Zweckebestimmung Klinik i. V. m. textlicher § 11 Abs. 2 BauNVO
Festsetzung Nr. 1 

Grundflächenzahl (in Nutzungsschablone zweite Zeile links)

Gebäudebestand gemäß Kataster mit Hausnummer

Bebauungsplan Nr. B-50  "Wohnanlage AMEOS
Klinikum" Stadt Seebad Ueckermünde
Stand: Entwurf Februar 2023

Es gilt die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017,  die am 

Es gilt die PlanzV vom 18.12.1990 , die zuletzt am 14. Juni 2021 geändert worden ist. 
o § 22 Abs. 2 BauNVOoffene Bauweise

abzureißender Gebäudebestand

04. Januar 2023 geändert worden ist. 

Private Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

4. Verkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

§ 23 BauNVOBaugrenze

Zweckbestimmung: 
Fußgängerbereich 

5. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent- § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 
 BauGBwicklung von Natur und  Landschaft

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für 
die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
owie von Gewässern
Erhaltung: Bäume

Straßenbegrenzungslinie

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen

                    Sträucher

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB

Planverfasser: Planungsbüro Trautmann

Kartengrundlage digitale ALK 
Stand 04.02.2022

SO

II
0,4

Verkehrsberuhigter Bereich

III. Nachrichtliche Übernahmen § 9 Abs. 6 BauGB
Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung frei zu halten sind,
hier 30 m Waldabstand

II. Kennzeichnungen § 9 Abs. 5 BauGB
Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere
Umgrenzung von Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche 

bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich
sind
Umgrenzung von Flächen, deren Böden erhablich mit umweltgefähr-
denden Stoffen belastete sind 

Erhaltung Einzelbaum

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z. B. von Verkehrsflächen 
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets

z. B. § 16 Abs. 5 BauNVO

SD,WD zulässige Dachformen Satteldächer und Walmdächer § 9 Abs. 4 BauGB

2,60 m üDHHN2016OK § 9 Abs. 3 BauGBHöhenlage der Oberkante des Erdgeschossfußbodens als Mindestmaß 

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGBMit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

gemessener Höhenpunkt

Anpflanzen: Bäume

stillgelegte Leitung

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. B-50 „Wohnanlage 
AMEOS Klinikum“

STADTPOLITIK ONLINE
Alle Unterlagen zu den vergangnen und aktuellen Sitzungen 
der Ausschüsse und der Stadtvertretung finden Sie auch auf 
der Internetseite der Stadt unter: www.ueckermuende.de/poli-
tik. Die nächste Stadtvertretersitzung findet am Donnerstag, 
dem 29. Juni 2023, um 17:00 Uhr im Bürgersaal des Rathau-
ses statt. 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Seebad Ueckermünde
Regelungen für den Umgang mit Fundtieren

Der Bürgermeister der Stadt Seebad Ueckermünde hat für den 
Umgang mit Fundtieren folgende Regelung getroffen: Wird ein 
Tier aufgefunden, das üblicherweise von Menschen gehalten 
wird (Haustier), ist unverzüglich eine Fundanzeige schriftlich 
oder mündlich zu Protokoll bei folgender Behörde zu erstatten:
Kontakt Stadt Seebad Ueckermünde, Bau- und Ordnungsamt: 
Herr Krenzichhorst, Telefon: 039771/ 28473, E-Mail: krenzich-
horst@ueckermuende.de

Öffnungszeiten: Montag 08:00 bis 15:30 Uhr, Dienstag 08:00 bis 
17:30 Uhr, Mittwoch 08:00 bis 15:30 Uhr, Donnerstag: 08:00 bis 
15:30 Uhr, Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten der Behörde ist die Fundanzeige 
gegenüber folgender Stelle schriftlich oder telefonisch zu erstat-
ten: Tierschutzverein Landkreis Uecker-Randow e.V., Tierheim 

Ueckermünde-Berndshof, Telefon: 039771/ 26237, Mobil: 0171/ 
8303932. 
Das Tier ist bei folgender beauftragten Stelle abzuliefern oder 
von dieser Stelle abholen zu lassen: Tierschutzverein Land-
kreis Uecker-Randow e.V., Tierheim Ueckermünde - Berndshof, 
Berndshof 11 A, 17373 Ueckermünde, Telefon: 039771/ 26237, 
Mobil: 0171/ 8303932.

Hinweise:
Sie haben den Fund eines Tieres immer bei der oben genannten 
Behörde anzuzeigen. Geben Sie das Tier nicht bei der oben ge-
nannten Behörde oder bei der von ihr beauftragten Stelle ab, ha-
ben Sie grundsätzlich die Pflicht zur Verwahrung des Tieres und 
müssen gegebenenfalls die Kosten für die Verwahrung tragen. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an oben genannter Behörde.

Schöffen und Jugendschöffen gesucht!
Für die Stadt Seebad Ueckermünde werden wieder Schöffen 
und Jugendschöffen für die Amtszeit vom 1. Januar 2024 bis 
zum 31. Dezember 2028 gesucht. Ein Schöffe ist ein ehrenamt-
licher Richter in Strafprozessen. Juristische Kenntnisse sind 
nicht erforderlich. Trotzdem wirken Schöffen sowohl an dem 
Urteil als auch an allen anderen Entscheidungen über das Ver-
fahren im Laufe einer Hauptverhandlung mit. Wer Interesse hat 
und im Bereich der Stadt Seebad Ueckermünde (einschließlich 
Bellin und Berndshof) wohnt, kann sich für das Schöffenamt in 
Erwachsenenstrafsachen bis zum 31. Mai 2023 bei der Stadt 
Seebad Ueckemünde, Am Rathaus 3 in 17373 Ueckermünde 
bewerben. Für nähere Auskünfte steht Ihnen Frau Brickmann, 
Telefon: 039771/ 28419, E-Mail: brickmann@ueckermuende.
de, zur Verfügung. Das Bewerbungsformular kann direkt über 

die Homepage der Stadt Seebad Ueckermünde heruntergela-
den werden. Nach Prüfung der Bewerbungen wird für die Stadt 
eine Vorschlagsliste erstellt, die durch Beschluss der Stadtver-
tretung bestätigt wird. Die Wahl der Schöffen erfolgt durch den 
Ausschuss des Amtsgerichts.
Dringend gesucht werden auch noch Jugendschöffen! Inte-
ressenten für das Amt eines Jugendschöffen richten ihre Bewer-
bung bitte schnellstmöglich an das Jugendamt des Landkreises 
Vorpommern Greifswald, Bewerbungsformulare sind im Internet 
auf den Seiten des Landkreises und der Stadt Seebad Uecker-
münde abrufbar. Jugendschöffen sollten zusätzlich erzieherisch 
befähigt bzw. in der Jugenderziehung erfahren sein. Nähere In-
formationen gibt es beim Jugendamt des Landkreises.
Weitere Informationen unter www.schoeffenwahl2023.de.

Das Verbrennen von Gartenabfällen im Landkreis ist grundsätzlich verboten
(LK-VG) So wie in jedem Jahr weist der Landkreis auch dieses 
Mal darauf hin: Das Verbrennen von Gartenabfällen ist bundes-
rechtlich grundsätzlich verboten, denn die Verbrennung stellt in 
aller Regel eine unzulässige Form der Abfallbehandlung dar. 
Das gilt ebenfalls auch für die Verbrennung von Brettern, Boh-
len, Balken und sonstigen Holzprodukten. Diese unterliegen 
unabhängig vom Anstrich oder Schadstoffgehalt der Altholzver-
ordnung und dem generellen Verbot von Abfallverbrennungen.
Dennoch sei auf die absolut eingeschränkte Möglichkeit der Ver-
brennung von Pflanzenabfällen in den Monaten März und Okto-
ber hingewiesen: Der § 2 der Pflanzenabfall-Landesverordnung 
(PflanzAbfLVO) sieht eine Ausnahme von der Regel vor, wenn 
deren Entsorgung nach § 1 Abs. 1 und 4 oder eine Nutzung der 
von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern durch Sat-
zung anzubietenden Entsorgungssysteme nicht möglich oder 
nicht zumutbar ist. Unzulässig ist daher die Verbrennung auf 
Gartengrundstücken, die groß genug sind, um kompostieren zu 
können. Ferner darf nicht verbrannt werden, wenn ein Wertstoff-
hof angefahren werden kann.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht im Landkreis ein flächen-
deckendes Netz von 17 Wertstoffhöfen, auf dem die Bürger ei-
nen Kubikmeter Pflanzenabfälle pro Tag gemäß den jeweiligen 
Öffnungszeiten kostenfrei anliefern können. Diese werden durch 
weitere in den Gemeinden aufgestellte Grünschnittcontainer 
ergänzt, um Fahrtwege zu verkürzen (weiterführende Informa-
tionen unter http://www.vevg-karlsburg.de/). Bürgerinnen und 
Bürgern wird so ein praktikabler Weg zur Übergabe derjenigen 
Gartenabfälle angeboten. Damit fehlt im Regelfall mindestens 
eine der beiden Voraussetzungen aus dem § 2 der PflanzAb-
fLVO. Ausgenommen von der bundesgesetzlichen Überlas-
sungspflicht sind Garten- und Küchenabfälle, die durch Kom-
postierung auf dem eigenen Grundstück verwertet werden. Dies 
wird auch vom Landesgesetzgeber ausdrücklich befürwortet. 

Nach § 1 der PflanzAbfLVO dürfen pflanzliche Abfälle, „… die 
auf bewachsenen Flächen anfallen, auf dem Grundstück durch 
Verrotten, insbesondere durch Liegenlassen, Einbringen in den 
Boden oder Kompostieren entsorgt werden.“ Auch der Landkreis 
V-G unterstützt ausdrücklich diese ökologisch sinnvolle Form 
der Verwertung.

Achtung! Illegale Abfallsammlungen
(LK-VG) Derzeit registriert die Untere Abfallbehörde vermehrt 
nicht angezeigte und damit illegale Straßensammlungen diver-
ser Abfallarten, insbesondere von Elektroaltgeräten, Altkleidern, 
Möbeln, Schrott, Kinderspielzeug und Zweirädern. Offenbar kur-
sieren vor allem im südlichen Bereich des Landkreises diverse 
Handzettel, die zu solchen Sammlungen aufrufen.
Der Landkreis weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass 
diese Art der Sammlung keine ordnungsgemäße Form der Ab-
fallentsorgung darstellt. So wird beispielsweise Schrott und 
Elektroschrott in unserem Landkreis im Rahmen der kostenfrei-
en Sperrmüllsammlung entsorgt. Eine kostenfreie Anlieferung 
ist zudem auf dem überwiegenden Teil der Wertstoffhöfe mög-
lich. Das schließt auch Abfälle, wie Möbel, Spielzeug und Alt-
kleider mit ein.
Offenbar sind derzeit gewerbliche Unternehmen unterwegs und 
verteilen entsprechende Aufrufe. Anschriften oder die Telefon-
nummern sind dem Landkreis Vorpommern-Greifswald derzeit 
nicht bekannt. Bürgerinnen und Bürger sollten von dieser Art 
der Abfallentsorgung unbedingt Abstand nehmen. Wer darüber 
hinaus Informationen zu entsprechenden Personen oder Unter-
nehmen hat, die mit diese Straßensammlungen in Verbindung 
stehen, wird gebeten, sich in der Unteren Abfallbehörde zu mel-
den. Ansprechpartner: Björn Möller, Telefon: 03834 8760-3232, 
E-Mail: Bjoern.Moeller@kreis-vg.de
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SIRENEN ERTÖNEN NUN SAMSTAGS
(Kl) Bisher war es üblich, dass die wö-
chentliche Sirenenprobe in Ueckermünde 
jeweils mittwochs um 15:00 Uhr stattfand. 
In anderen Städten, wie beispielsweise 
Greifswald, ertönten die Sirenen freitags 
um 18:00 Uhr. 
Diese jahrzehntealte Vorgehensweise hat 
sich seit April 2023 auf eine einheitliche 
Zeit geändert und die Bevölkerung wird 
gebeten, dies zu beachten. Erstmals wur-
de der Sirenentest nunmehr am 01. April, 
also an einem Samstag, um 12:00 Uhr 
durchgeführt. Damit werden die Sirenen-
probezeiten landesweit vereinheitlicht und 
dann immer am Samstag um 12:00 Uhr 
stattfinden. 
Diese Probe wird durch einen Dauerton 
von 15 Sekunden Länge gekennzeichnet 
sein. Der Probeton unterscheidet sich da-
mit deutlich vom Alarmierungston der Ret-

tungskräfte bei einem Einsatz, denn dann 
gibt es einen Dauerton von rund einer 
Minute Länge, der zweimal unterbrochen 
wird.
Der Warnton für die Bevölkerung ist da-
durch gekennzeichnet, dass es einen auf- 
und abschwellenden Sirenenton von einer 
Minute Länge gibt. Dann sollte man in 
geschlossenen Räumen bleiben, Fenster 
und Türen schließen und Radio und/oder 
Fernseher anschalten und auf Meldungen 
warten.
In der Stadt Ueckermünde gibt es der-
zeit nur eine Sirene auf dem Dach des 
Feuerwehrstandortes Ueckermünde am 
Busbahnhof. Das soll sich aber noch in 
2023 ändern, denn die Stadt hat am lan-
desweiten Förderprogramm für neue Si-
renentechnik teilgenommen und hat über 
diesen Weg die Zusage für weitere drei Si-

renen erhalten. Eine davon wird im Zuge 
des Neubaus des Feuerwehrgerätehau-
ses in Bellin zum Einsatz kommen, zwei 
weitere werden auf der Haff-Grundschule 
in Ueckermünde-Ost sowie auf dem Dach 
der Regionalen Schule „Ehm Welk“ in der 
Altstadt installiert.

Neue (links) und alte Sirenentypen (rechts)

WERTSTOFFHOF
Feldstraße 7

(Betriebsgelände Remondis)
Telefon 039771/5100

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag

08:00 - 12:00 und 12:30 - 16:30 Uhr

Samstag (ungerade Woche)
08:00 - 12:00 Uhr

Die Friedhofsverwaltung
Ueckermünde der Gemeinnützigen 
Werk- und Wohnstätten GmbH mit Sitz 
in der Belliner Straße erreichen Sie un-
ter der Rufnummer

039771/536821

SCHRIFTZUG AM FEUERWEHRGEBÄUDE
(Kl) Der Neubau des Feuerwehrgeräte-
hauses für die Belliner Kameradinnen und 
Kameraden geht planmäßig voran. Äußer-
lich schon fast fertig, geht auch der Innen-
ausbau in die letzte Runde. Der Trocken-
bau ist so gut wie fertig, die Maler arbeiten 
genauso fleißig, wie die Sanitärinstallateu-
re und die Elektriker. Auch die Lüftungs-
anlage konnte bereits geliefert werden, 
damit die Fahrzeughalle mit drei Stellplät-
zen entsprechend abgasfrei bleibt, wenn 
Fahrzeuge gestartet werden.
Seit einigen Tagen ist nun auch rot auf 
weiß zu lesen, welche Funktion das Haus 
vorrangig haben wird. In Einzelbuchsta-
ben ist über den Rolltoren der Schriftzug 
„Freiwillige Feuerwehr Bellin“ angebracht 
worden. Neben der eigentlichen Nutzung 
als Feuerwehrgerätehaus ist aber auch 
eine Nutzung als Dorfgemeinschafts-
haus angestrebt, sodass sich hier Vereine 

treffen oder andere Veranstaltungen des 
Ortsteiles Bellin durchgeführt werden kön-
nen. Als größeres Vergabelos sind noch 

die Außenanlagen mit Fahrspuren, Park-
plätzen, Grünanlagen und Löschwasser-
zisterne zu erbringen.

MIT BLOCK UND KAMERA IN UECKERMÜNDE UNTERWEGS

Schriftzug am neuen Feuerwehrgeräte- und Dorfgemeinschaftshaus in Bellin

SKATERANLAGE LIEGT IM PLAN
(Kl) Viele Baumaßnahmen können derzeit 
wegen Planungsverzuges oder fehlender 
Fördermittel seitens der Stadt nicht plan-
mäßig begonnen werden. Bei anderen 
läuft es nach Plan. Das betrifft zum Bei-
spiel den Neubau des Feuerwehrgeräte-
hauses in Bellin, die Sanierung der KITA 
Storchennest oder den Neubau der Ska-
teranlage am Busbahnhof.
Bei letzterer wurde am 16. März der Un-
terbeton für die künftigen Skaterelemente 
eingebracht. Im Auftrag des Unterneh-
mens Populär wurden die Fundamen-
te in Handarbeit hergestellt, damit die 
späteren Teile in der richtigen Lage und 
Höhe eingesetzt und vergossen werden 
können. Diese Arbeiten wurden nach 
Ostern durchgeführt. Trotzdem bleiben 
auch dann noch umfangreiche Arbeiten 

für die Firma Pawlak, wie Profilierung des 
Geländes, Pflasterarbeiten, das Setzen 
von Beleuchtung und Einzäunung sowie 
Ausstattungen. Vorfreude dürfte bei den 
künftigen Nutzern aber durchaus schon 
angebracht sein.
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TIERPARKFINANZIERUNG ZWEI JAHRE GESICHERT
(Kl) Die beliebteste Freizeiteinrichtung der 
Region, der Ueckermünder Tierpark, wird 
über einen Verein betrieben und ist dabei 
sehr erfolgreich. So ist es der Einrichtung 
gelungen, einen für Tierparks sehr ho-
hen Betrag als Einnahmen selbst zu er-
wirtschaften. Ohne Zuschüsse der Stadt 
kommt er jedoch nicht aus.
So beschloss die Stadtvertretung Uecker-
münde in ihrer Sitzung am 9. März 2023 
einstimmig, den Tierpark in den Jahren 
2023 und 2024 mit einem jährlichen Zu-
schuss in Höhe von 225.000 Euro zu 
unterstützen. Damit erkennen sie die Leis-
tungen des Zoos als Erholungs-, Umwelt-
bildungs- und Freizeiteinrichtung der Stadt 
an. Der Tierpark Ueckermünde strahlt 
aber auch überregional aus. Der Kreis-
tag hat deshalb in seinem Doppelhaushalt 
2022/23 eine Unterstützung von Projekten 
im Tierpark mit einem jährlichen Zuschuss 
von 50.000 Euro festgeschrieben. Auch 
diese Summe hilft der Einrichtung sehr.
Bürgermeister Jürgen Kliewe unterschrieb 
mit seinem 1. Stellvertreter Sven Behnke 
in Anwesenheit der Kämmerin Astried Kol-

bow für die städtische Seite die Finanzie-
rung. Für den Tierpark übernahmen dies 
Vorstandsvorsitzender Reinhard Thiessen 
Vorstandsmitglied Norbert Raulin (nicht 
auf dem Foto) sowie Tierparkdirektorin 
Katrin Töpke.
Der Direktorin machen derzeit vor allem 
die hohen Energiekosten Sorgen, aber 

auch die fehlenden Fördermöglichkeiten 
für dringend notwendige Projekte, um den 
Tierpark weiter zu entwickeln und die Ge-
hege energetisch zu sanieren. 
Freuen können sich die Besucher, dass 
seit dem Osterfest die neue begehbare 
Vogelvoliere mit vielen Wellensittichen 
geöffnet ist.

v.l. 1. Stellvertreter des Bürgermeisters Sven Behnke, Vorstandsvorsitzender Reinhard 
Thiessen, Tierparkdirektorin Katrin Töpke, Bürgermeister Jürgen Kliewe, Kämmerin As-
tried Kolbow

Öffnungszeiten
Klappbrücke

Montag bis Freitag

im April
10:00 bis 10:15 Uhr 
13:00 bis 13:15 Uhr

ab Mai
Montag bis Freitag
08:00 bis 08:15 Uhr
10:00 bis 10:15 Uhr
13:00 bis 13:15 Uhr
15:00 bis 15:15 Uhr
19:00 bis 19:15 Uhr

an Wochenenden und Feiertagen 
zusätzlich 17:00 bis 17:15 Uhr

Sonderöffnungen nach telefonischer 
Anmeldung gegen Gebühr möglich.

Hafenmeister: 0151/64910748

MÄRKTE
Samstag,06.05. und 27.05.

REGIONALER 
FRISCHEMARKT

10:00 bis 15:00 Uhr, Marktplatz
Anmeldung unter ig-uede@web.de

UECKERMÜNDER 
HAFENFLOHMARKT
09:00 bis 16:00 Uhr, Ueckerpark

Infos und Anmeldung unter Telefon 
0172/3091479 (keine Neuware)

ISPERICHER STRASSE: BAUEN BIS 2024
(Kl) Ein bedeutendes Bauvorhaben der 
Stadt Ueckermünde ist der Neuausbau 
der Ispericher Straße in Ueckermünde-
Ost. Nicht nur die Stadt baut hier, sondern 
auch die beiden Wohnungsunternehmen 
der Stadt, ein privater Eigentümer sowie 
der Wasser- und Abwasserverband sind 
hier tätig, um die Gesamtsituation zu ver-
bessern. Diese lange geplante Maßnah-
me kann nun realisiert werden. Für die 
Stadt und die Wohnungseigentümer gibt 
es für die Sanierung einen Zuschuss aus 
der Städtebauförderung, denn das Ziel 
dieses in Ueckermünde-Ost noch laufen-
den Förderprogrammes ist es, die Wohn-
situation zu verbessern. 
Die Straße war vor 20 Jahren noch viel 
dichter bebaut. Hier wurden inzwischen 
Geschosswohnungsbauten vom Markt 
genommen, weil sich diese aufgrund feh-
lender Nachfrage nicht vermieten ließen. 
Die Ispericher Straße 1 bis 4 der UWG 

und der lange Wohnblock Ispericher Stra-
ße 14 - 21 der Genossenschaft fielen dem 
Abrissbagger zum Opfer. Die Genossen-
schaft baute stattdessen zwei moderne 
Stadtvillen und die UWG baute und baut 
Wohnungen im früheren altersgerechten 
Wohnblock Ispericher Straße 5 zu attrak-
tiveren Wohnungen um.
Während die Stadt vor allem für den Neu-
bau der Straße zuständig ist, werden die 
Wohnungsvermieter die Eingangssitua-
tion an den Blöcken verändern und Park-
plätze für die Mieter schaffen.
Dieses komplexe Vorhaben mit einer 
Gesamtinvestition aller Partner in Höhe 
von über einer Million Euro wird vor-
aussichtlich im Mai 2024 beendet sein. 
Hauptauftragnehmer der Arbeiten ist die 
Landschaftsbaufirma Pawlak aus Uecker-
münde. Die Firma UTS GmbH arbeitet im 
Auftrag der GKU für die Wasserver- und 
-entsorgung.

Tiefbauarbeiten in der Ispericher Straße
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AUS ZWEI MACH EINS - JOBCENTER FUSIONIEREN
(LK-VG) Zum 1. Januar 2024 fusionieren 
die beiden Jobcenter Vorpommern-Greifs-
wald Nord und Süd. Die Ansprechperso-
nen für die Bürgerinnen und Bürger blei-
ben weiterhin vor Ort. Aktuell gibt es im 
Landkreis Vorpommern-Greifswald zwei 
Jobcenter. 
Vor dem Hintergrund sinkender Arbeitslo-
senzahlen verständigten sich die Träger, 
der Landkreis und die Agentur für Arbeit, 
nun auf eine Fusion der Jobcenter Vor-
pommern-Greifswald Nord und Süd zum 
01. Januar 2024. Das endgültige Startsig-
nal dafür gab der Kreistagsbeschluss vom 
27. Februar.
Die Veränderungen betreffen im Wesent-
lichen die innere Aufbau- und Ablauforga-

nisation. Für die Bürgerinnen und Bürger 
wird sich nichts merkbar verändern, versi-
chern Landrat Michael Sack und Agentur-
leiter Andreas Wegner. Die Bürgerinnen 
und Bürger erreichen Ihre Ansprechper-
sonen weiter wie gewohnt. Die Jobcenter 
sind weiterhin vor Ort für die Menschen 
da“, so Andreas Wegner.
Dass es in Vorpommern-Greifswald bis-
lang zwei Jobcenter gibt, ist noch ein Re-
likt aus der Kreisgebietsreform. „Grund-
sätzlich ist vorgesehen, dass es in einem 
Landkreis auch nur ein Jobcenter gibt“, 
so Michael Sack. Diesen Grundsatz wol-
le man nun umsetzen. „Außerdem wollen 
wir mit der Organisationsanpassung die 
immer kleiner werdenden Einheiten auf 

zukunftssichere Beine stellen“, erklärt der 
Landrat weiter. Denn sinkende Arbeits-
losenzahlen bedeuteten auch weniger 
Personal. Andreas Wegner erläutert: „Mit 
der Fusion haben wir mehr Möglichkeiten, 
Synergieeffekte zu nutzen, Vertretungen 
können noch besser abgesichert werden 
und kleinere Leistungsteams werden ge-
stärkt.“
Der Internetauftritt der Jobcenter ist bereits 
über die einheitliche Webadresse www.
jobcenter-vg.de erreichbar. Hier findet 
man alle Informationen zum Bürgergeld, 
Kontaktdaten sowie den Online-Antrag. 
Die Jobcenter informieren ihre Kundinnen 
und Kunden zum Ende des Jahres noch 
einmal gesondert über die Fusion.
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ÜBERSICHT ÜBER AUSGEWÄHLTE GEPLANTE KULTURVERANSTALTUNGEN DER UMLIEGENDEN GEMEINDEN

Datum/Zeit Veranstaltung/Veranstaltungsort Veranstalter/Tickets/Auskünfte
April 2023
21.04.2023
20:00 Uhr

Konzert mit Angelika Weiz – Charlie Eitner & Friends
Gasthaus zum Mühlengraben, Bugewitz

Kulturverein Weitblick
039771 / 54626

22.04.2023
10:30 Uhr

Einnahme von Ueckermünde durch französische Truppen
Schlosshof, Ueckermünde

Schwarzpulverkanoniere
(Mario Wendel)

27.04.2023
19:00 Uhr

Konzert mit den Kastelruther Spatzen
Stadthalle, Torgelow

Stadt Torgelow
03976 / 252153

29.04.2023
19:00 Uhr

Tanz in den Mai
Zur Schiffslaterne, Oststraße 10, Ueckermünde

Zur Schiffslaterne
0171 / 6843290

29.04.2023
20:00 Uhr

Konzert mit den Irish Cowboys
KULTurSPEICHER, Bergstraße 2, Ueckermünde

Speicher e.V.
039771 / 54262

30.04.2023
20:00 Uhr

Tanz in den Mai
Stadthalle, Torgelow

Stadt Torgelow
03976 / 252153

Mai 2023
01.05.2023
ganztägig

Maifeier mit Kinderschminken und Schaufütterungen
Tierpark, Ueckermünde

Tierpark Ueckermünde
039771 / 54940

01.05.2023
10:00 Uhr

Maifeier des Maivereins
Ueckerpassage, Torgelow

Torgelower Maiverein e.V.

05.05.2023
17:00 Uhr &
19:30

Bekannte Melodien für Orgel mit 4 Händen und 4 Füßen
- Ein Orgel-Feuerwerk-
Ev. Dorfkirche Blumenthal, Ferdinandshof

Iris Lenz
www.lenz-musik.de

06.05.2023
ab 10:00 Uhr

22. Brückenfest
im Umfeld des Rathauses, Torgelow

Stadt Torgelow
03976 / 252153

06.05.2023
11:00 Uhr

Eröffnung der Fotoausstellung des Fotoclubs Pyritz
Rathausgalerie, Eingang am Rathaus 4, Ueckermünde

Stadt Seebad Ueckermünde
03976 / 28447

06.05.2023
11:00 Uhr

Vernissage mit Kristina Andres - Bilder und Bücher für 
mutige Kinder 
F.-Wagner-Buchhandlung, Ueckerstraße 79, Ueckermünde

Friedrich-Wagner-Buchhandlung
039771 / 54626

11.05.2023
ab 15:00 Uhr

Kulinarische Stadtführung
Altes Bollwerk 9, Ueckermünde

Tourist-Information Ueckermünde
039771 / 28484

11.05.2023
ab 19:00 Uhr

Kulinarische Geschichten - „Nichts zu verschenken“
KutlurWerkstatt, Eggesin

KulturWerkstatt
039779 / 29599

11.05.2023
19:30 Uhr

Kabarett mit Matthias Jung - Kompliziert! Pubertät im 
Anmarsch
Ueckersaal, Torgelow

Stadt Torgelow
03976 / 252153

12.05.2023
20:00 Uhr

Sweet Confusion
Gasthaus zum Mühlengraben, Bugewitz

Kulturverein Weitblick
039771 / 54626

13.05.2023
16:00 Uhr

Ausstellungseröffnung von Anette Böwe - Mein Blickwinkel
Bürgersaal Haus des Gaste, Mönkebude

Tourismusbetrieb Mönkebude
039774 / 20323

13.05.2023
18:00 Uhr

Liederabend mit Dr. Christian Böwe
Bürgersaal Haus des Gaste, Mönkebude

Tourismusbetrieb Mönkebude
039774 / 20 323

13.05.2023
20:00 Uhr

Konzert mit Christian Haase
KULTurSPEICHER, Bergstraße 2, Ueckermünde

Speicher e.V.
039771 / 54262

14.05.2023
ganztägig

Muttertag mit Kinderschminken und Schaufütterungen
Tierpark, Ueckermünde

Tierpark Ueckermünde
039771 / 54940

14.05.2023
16:00 Uhr

Primavera Operetten Revue 
Bürgersaal, Am Rathaus 3, Ueckermünde

Primavera Berlin
039771 / 28484 (Karten)

18.05.2023
ganztägig

Herrentag mit Alpakas, Kinderschminken, Schaufütterungen
Tierpark, Ueckermünde

Tierpark Ueckermünde
039771 / 54940

18.05.2023
10:00 Uhr

Herrentagsparty
Strandpark, Mönkebude

Getränke Brückner

20.05.2023
ab 10:00 Uhr

Altstadt Spaziergang - Wir feiern unsere ALTSTADT!
Altstadt, Ueckermünde

Citymanagement Ueckermünde
039771 / 28447

20.05.2023
19:30 Uhr

Kabarett Kaktusblüte „Viel Meinung, wenig Ahnung“
Bürgersaal Haus des Gaste, Mönkebude

Tourismusbetrieb Mönkebude
039774 / 20323

20.05.2023
20:00 Uhr

Konzert mit Felix Meyer
KULTurSPEICHER, Bergstraße 2, Ueckermünde

Speicher e.V.
039771 / 54262

21.05.2023
13:00 Uhr

Internationaler Museumstag im Haffmuseum
Haffmuseum, Am Rathaus 3, Ueckermünde

Haffmuseum
039771 / 28442

21.05.2023
ab 10:00 Uhr

Internationaler Museumstag mit Bauernmarkt
Haus des Gaste, Heimatmuseum, Mönkebude

Tourismusbetrieb Mönkebude
039774 / 20 323

22.05.2023
ganztägig

Tag der Biodiversität mit Tierparkquiz und vielem mehr!
Tierpark, Ueckermünde

Tierpark Ueckermünde
039771 / 54940

Juni 2023
02.-04.06.23
ganztags

17. Ueckermünder Haff-Sail
Stadthafen und Ueckerpark, Ueckermünde

Stadt Seebad Ueckermünde
039771 / 28454

03.06.2023
ganztägig

Kinderfest im Heidebad
Heidebad, Torgelow

Heidebad 
03976 / 202660

03.06.2023
15:00 Uhr

Musik im Park mit der Schalmeienkapelle Rossow
KulturWerkstatt, Eggesin

Kulturwerkstatt Eggesin
039779 / 29599

Für die Richtigkeit und Aktualisierung der Angaben sind ausschließlich die Veranstalter verantwortlich!
Noch mehr Veranstaltungstipps für die gesamte Haff-Region finden Sie auf der Internetseite des

Tourismusvereins auf www.urlaub-am-stettiner-haff.de.

ÜBERSICHT ÜBER AUSGEWÄHLTE GEPLANTE KULTURVERANSTALTUNGEN DER UMLIEGENDEN GEMEINDEN V
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Veranstaltungen im 

KULTurSPEICHER

Samstag, 29. April, 20:00 Uhr

Irish Cowboys 
- Irish Heros -

Nur das Beste der IRISH FOLK MUSIC 
wird präsentiert von vier Norddeutschen 
Musikern. Schnelle, rasante Jigs, Reels 
und Polken exzellent arrangiert von Mis-
ter C. Michael. Die instrumentale Vielfalt 
verzaubert, gespielt von Musikern die 
ihren IRISCHEN TRAUM leben. Die Irish 
Cowboys sind eine verrückte Bande. Vor 
zehn Jahren lernten Sie sich beim Reiten 
kennen. Jeder hatte sein Pferd unterm 
Hintern, jagte Kühen hinterher und keiner 
wusste von der Leidenschaft des ande-
ren, der irischen Musik. Erst nach einem 
gemeinsam besuchten Konzert stand 
fest, dass können wir auch. Die Band wur-
de gegründet und hat sich ganz schnell 
mit vielen ausverkauften Konzerten in der 
Szene durchgesetzt. Musikalischer Kopf 
der Band sind Patricia (Flöten, Piano, Ak-
kordeon, Harfe, Gesang)   und Kaspar Mi-
chael Schwab (Cello, Fiddle, Banjo, Flöte, 
Bodhran, Gesang), die als studierte Musi-
ker auf eine langjährige Karriere zurück-
blicken können und bekannten  Musiker-
familien entstammen. Als Bandmitglieder 
bei den IRISH COWBOYS zeigen sie bei 
jedem Konzert die Vielfalt ihres musika-
lischen Könnens und bekennen sich zu 
ihrer Liebe, dem IRISH FOLK. Ein IRISH 
COWBOYS Konzert ist ein Erlebnis für 
die ganze Familie. Musik erklingt auf 26 
Instrumenten und es wird brillant gesun-
gen von Norbert Carl Krüger (Gitarre, irish 
Bouzuki, Cajon), Patricia und Kaspar. Am 
Kontrabass und Bodhran gehört Kerstin 
Krüger mit zum Quartett. Beim NDR und 
Deutschlandradio Kultur war Die Band im 
Programm zu hören. In IRISH DREAM 
wird jeder Titel zum Konzerterlebnis und 
lässt sie träumen, nicht nur von Irland. DE 
PATRON spielt Folkmusik mit Texten up 
platt. Zuhause sind die vier Musiker am 
Fuße der Brohmer Berge in Mecklenburg-
Vorpommern.

Vorverkauf 15 €, Abendkasse 18 €

Samstag, 13. Mai, 20:00 Uhr

Christian Haase 
- Solo - Optimismus 23 -

Liedermacher, Chansonier, Schauspieler, 
Rockpoet: Gleich wie man Christian Haa-

se titulieren möchte, er trägt sein Herz auf 
der Zunge. Im Zeitalter der galoppieren-
den Kleingeistigkeit singt und erzählt er 
unermüdlich von der Möglichkeit, Mensch 
zu bleiben. Es geht ihm um Inhalte. Um 
echte, um handgemachte Musik. Der Sän-
ger der populären Band „Die Seilschaft“ ist 
authentisch. Er biedert sich nicht mit ein-
fachen Lösungen zu komplexen Themen 
an. Er vermeidet den mahnenden Zeige-
finger und trifft mit den Texten punktge-
nau die Mitte aus menschelnder Wärme 
und einer Lyrik, die beachtliche Tiefen er-
reicht. Der Musiker spielt sich bei seinen 
Shows durch Lieder aus allen Alben und 
dem Repertoire der Seilschaft, begleitet 
sich mit verschiedenen Instrumenten, oft 
gleichzeitig, und klingt dabei schonmal wie 
eine ganze Band. Haase ist die „Nachfüll-
packung Optimismus“, eine „Ladestation 
für Seelen-Akkus“.

Vorverkauf 18 €, Abendkasse 20 €

Samstag, 20. Mai, 20:00 Uhr

Felix Meyer 
- Später noch immer -

Das Felix Meyer Trio gibt am Samstag, 
dem 20. Mai, im Rahmen des 1. Uecker-
münder Altstadtspaziergangs um 20:00 
Uhr ein Abendkonzert im Kulturspeicher. 
Im Gepäck haben sie ihr neues Album 
„Später noch immer“. Dessen Lieder ver-
ehren die Zartheit des Augenblicks und 
die Liebe, sehnen sich nach mehr Mut zu 
Umschwung und dem Wandel hin zu re-
volutionär anderen Wegen und Ideen. Das 
Album legt den Finger in die Wunden der 
heutigen Zeit und verneigt sich dabei voll 
Demut vor den Verhältnissen, die dazu ge-
führt haben, dass ausgerechnet wir ausge-
rechnet dieses Leben führen können. 
„Dokumentarische Popmusik“ hatte eine 
findige Journalistin das in den Anfängen 

der Band einmal genannt. Doch zu den 
exakten Beobachtungen des Geschich-
tenerzählers, der seine Karriere einst auf 
europäischen Kreuzungen und Plätzen als 
Straßenmusiker startete, sind eine gehöri-
ge Portion Gelassenheit, Leichtigkeit und 
ein gerüttelt Maß an Glück und Zufrieden-
heit gekommen. Musikalisch bewegt er 
sich zwischen Chanson und Folk. Dazu 
gesellt sich neuerdings auch eine gehörige 
Portion Pop. Die Tour zum neuen Album 
macht u.a, Station in Rostock, Berlin, Leip-
zig und Ueckermünde. 

Vorverkauf und Abendkasse 25 €

REGIONALWARENLADEN
In unserem Regionalwarenladen finden 
Sie ein vielfältiges Angebot von regiona-
len und kunsthandwerklichen Produkten, 
wie zum Beispiel Honig, Liköre, Seifen 
und andere Waren, die sich auch wun-
derbar als Geschenke eignen. Auch Gut-
scheine für die Pommernkogge Ucra kön-
nen hier erworben werden. Es lohnt sich, 
einmal vorbei zu schauen! 
Bestellungen werden auch telefonisch un-
ter 039771/54262 entgegen genommen. 
Schauen Sie hierfür gerne durch die On-
line-Fotogalerie. Öffnungszeiten: Montag 
bis Freitag von 10:00 bis 16:00 Uhr.

KULTurSPEICHER
Bergstraße 2

17373 Ueckermünde
Telefon 039771/54262

E-Mail: info@speicher-ueckermuende.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 10:00 - 16:00 Uhr

und nach Vereinbarung
(bitte vorher telefonisch erfragen)

www.speicher-ueckermuende.de

Irish Cowboys
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AUF IN DEN HAFFZOO!
Tierpark Ueckermünde

täglich 10:00 - 18:00 Uhr
Telefon 039771/ 54940

E-Mail: kontakt@tierpark-
ueckermuende.de

www.tierpark-ueckermuende.de
facebook.com/tierpark.ueckermuende

OPERETTEN REVUE ZUM MUTTERTAG 
Zu einer unterhaltsamen Operetten Re-
vue lädt das Primavera-Ensemble aus 
Berlin am 14. Mai um 17:00 Uhr wieder 
in den Bürgersaal der Stadt Ueckermün-
de ein. Zu erleben ist ein prickelnder 
Operettencocktail mit Wiener Charme, 
ungarischem Temperament und Walzer-
melodien, gewürzt mit feurigen Csárdás-
klängen und Berliner Witz & Humor.
Erstklassige Solisten in prachtvollen Kos-
tümen lassen Sie für einen Augenblick 
den Alltag vergessen und entführen Sie in 
die zauberhafte Welt der heiteren Muse!
Die musikalische Leitung übernimmt wie 
immer die virtuose Pianistin Daniela Mül-
ler, die mit ihrer charismatischen Aus-

strahlung frech und charmant durch das 
Programm führt. 
Karten sind in der Touristik-Information 
Ueckermünde (039771) 28484 erhältlich.

Ausstellungseröffnung
„Bilder und Bücher für mutige Kinder“

Kristina Andres
Samstag, 06. Mai, 11:00 Uhr
Laudatio mit Thomas Gallien, 

Cheflektor des Hinstorff Verlag Rostock

Weitere Infos:
www.friedrich-wagner-buchhandlung.de

Montag - Freitag: 10:00-17:00, 
Samstag: 09:00 - 12:00

Telefon: 039771/54626 oder 
in der Buchhandlung, Ueckerstraße 79.

TOURIST-Information
Sitz des Tourismusvereins “Stettiner Haff” e.V.

Altes Bollwerk 9, 17373 Ueckermünde

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 09:00 - 16:00 Uhr

(ab Mai Mo. - Fr. bis 18:00 Uhr und Sa. 09:00 - 13:00 Uhr)
Telefon 039771/28484

E-Mail: info@ueckermuende.de
Internet: www.ueckermuende.de

NEUER VERANSTAL-
TUNGSKALENDER

(US) Die Saison steht kurz vor der Tür 
und die Touristiker und Gastgeber in den 
Startlöchern. Vorbereitet wurde auch der 
Veranstaltungskalender für die Monate 
April bis Juni, der nun druckfrisch geliefert 
wurde. Erhältlich ist er in den Tourist-In-
formationen und bei vielen touristischen 
Dienstleistern. www.urlaub-am-stettiner-
haff.de 

BEKANNTE MELODIEN FÜR ORGEL MIT 
VIER HÄNDEN UND VIER FÜSSEn 

(IL) “Bekannte Melodien für Orgel mit vier 
Händen und vier Füßen – ein Orgel-Feu-
erwerk”. Unter diesem Motto findet am 
Montag, dem 5. Juni, ein außergewöhn-
liches Orgel-Konzert-Erlebnis in der Ev. 
Dorfkirche Blumenthal (Ferdinandshof) 
statt. Es gibt zwei Aufführungen um 17:00 
Uhr und 19:30 Uhr. In den Konzerten ist 
die Grüneberg-Orgel, erstmals vierhändig 
gespielt, mit gleichzeitiger Übertragung 
der Orgel-Spielanlage auf eine große 
Leinwand zu sehen und zu hören.
Auf dem Programm stehen bekannte Me-
lodien und Kompositionen von Händel 
mit „Halleluja“, Bach mit „Air“, Mozart mit 
„Türkischer Marsch“, Strauss mit „Donau-
Walzer“, Schumann mit „Wilder Reiter” 
und „Fröhlicher Landmann”, Joplin mit 
Ragtime „The Entertainer”, Pédalier mit 
„Bruder-Jakob-Miniaturen” für Orgelpedal 
mit 4 Füßen sowie Lenz mit Variationen 
über “Freude, schöner Götterfunken”.
Die Organisten sind das Orgel-Duo Iris 
und Carsten Lenz. Die beiden Virtuosen 
gelten zurzeit als eines der führenden 
Orgel-Duos in Europa. Sie sind Orga-
nisten an der großen und bedeutenden 
Skinner-Orgel der Saalkirche in Ingel-
heim am Rhein. Dort haben sie gerade 
seit der Corona-Zeit einige viel beachtete 
evangelische ZDF-Fernsehgottesdienste 
musikalisch gestaltet. Mit ihren vierhän-
digen Konzertprogrammen haben sie bis-
her zahlreiche Konzerte in vielen Ländern 
Europas und in den USA gespielt. Zusätz-

lich haben sie rund 30 CD-Einspielungen 
und drei Video-DVDs vorgelegt sowie bei 
weiteren Radio- und TV-Produktionen 
mitgewirkt. 
Konzerte mit dem Orgel-Duo Lenz ha-
ben einige Spezialitäten. Zum einen gibt 
es eine für alle Altersgruppen geeignete 
und kurzweilige Programmgestaltung mit 
jeweils angenehm zu hörenden und auch 
humorvollen Kompositionen. Weiterhin 
wird die Orgel-Spielanlage per Video auf 
eine große Leinwand im Kirchenraum 
übertragen, so dass die Konzertbesucher 
von allen Plätzen der Kirche den Orga-
nisten live beim Spielen auf die Finger 
und die Füße schauen können. Das Pro-
gramm wird zusätzlich noch humorvoll 
moderiert.
Die Organisten ergänzen: “Die Orgelbau-
werkstatt Grüneberg hat um 1900 zahlrei-
che Orgeln erbaut. Die Orgel in Blumen-
thal wurde vor einigen Jahren restauriert 
und eignet sich ideal für das Konzert mit 
bekannten Melodien. Rund zehn Minuten 
vor Konzertbeginn wird es als kleines Vor-
programm noch eine kurze Orgel-Vorfüh-
rung geben. Dafür wird die Leinwand ge-
nutzt, auf der auch im Konzert das Spiel 
der Organisten zu sehen ist. Die Besucher 
können auf diese Weise seltene Einblicke 
in die Funktionsweise und Klangmöglich-
keiten einer Orgel bekommen.” Der Ein-
tritt ist frei (Kollekte erbeten). Dauer: rund 
1 Stunde. Infos zu den Ausführenden, De-
mo-Video: www.lenz-musik.de.
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Trampeltier-Stute Parmida brachte am 
19. März ihr Junges zur Welt.

ERÖFFNUNG
FOTOAUSSTELLUNG

Fotoclub Pyritz
„SEEBAD UECKERMÜNDE“

Samstag, 06. Mai
11:00 Uhr

Eingang Am Rathaus 4
Eintritt frei

NEWS AUS DEM TIERPARK UECKERMÜNDE
(DS) Viel los ist im Tierpark im Wonnemo-
nat Mai. Für den kommendend Monat be-
reiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Tierparks viele Aktionen für die Besu-
cherinnen und Besucher vor. Los geht es 
bereits am 1. Mai mit Sonderschauen und 
dem beliebten Schminken für die Kleinen.
Wer mit der Familie anlässlich des Mut-
tertages am 14.05. einen Ausflug plant, 
sollte auch einen Stopp im Tierpark Ue-
ckermünde einplanen. Hier wird es zu-
sätzliche Schaufütterungen ab 10:00 Uhr 
geben. Die Besucherinnen und Besucher 
können viel Wissenswertes über die Tie-
re erfahren. Dank der Ausführungen der 
Pflegerinnen und Pfleger lässt sich auch 
in Erfahrung bringen, wie es sich bei den 
jeweiligen Tieren mit dem Familienver-
band verhält. Wie lange leben die Jungen 
bei den Eltern und Geschwistern? Wann 
gründen sie ihre eigene Familie und wer-
den in andere Zoos abgegeben? Auf die-
se und andere Fragen gibt es Antworten.
Bereits einige Tage später, Himmelfahrt, 
können die Besucherinnen und Besucher 
den Alpakas ganz nah kommen. Das Mot-
to heißt „Begegnung mit dem Alpaka“. 
Außerdem können Kinder und natürlich 
auch die Erwachsenen mit Naturmateria-
lien basteln. Sicherlich ist dann auch die 
besonders wertvolle Alpaka-Wolle dabei. 
Pflegerin Sybille Siedelberg erzählt, wel-
che Rolle die Rangordnung bei den Al-
pakas und Lamas spielt und wie sich die 
Besucherinnen und Besucher beim Füt-

tern verhalten sollten. Denn Füttern mit 
dem Spezialfutter, das an der Tierpark-
kasse käuflich erworben werden kann, 
ist bei den Lamas und Alpakas ausdrück-
lich erlaubt. Dennoch sollte man nicht er-
schrecken, wenn Lama-Hengst William 
als ranghöchstes Tier der Gruppe immer 
zuerst etwas von den Leckereien haben 
möchte und sich auch den Zugriff zum 
begehrten Futter verschafft. „Das den La-
mas und Alpakas nachgesagte Spucken 
gilt nicht den Besuchern“, wird dann von 
Sybille Siedelberg zu erfahren sein. Also 
haben Sie keine Angst, wenn die Tiere 
beim Fressen des speziellen Futters aus 
der Hand zwischendurch auch einmal die 
Ohren anlegen. Diese Drohgebärde gilt 
nicht Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
sondern den anderen Lamas und Alpa-
kas, um die Rangstellung in der Herde zu 
dokumentieren. 
Sicherlich gelingt den Hobbyfotografen 
während der vielen Tierpark-Höhepunk-
te im Monat Mai der eine oder andere 
Schnappschuss. Dabei könnte der Nach-
wuchs bei den Ziegen, den Trampeltieren 
und selbstverständlich auch bei den Din-
gos ein interessantes Motiv sein. Doch 
auch bei den allseits beliebten Erdmänn-
chen, Nasenbären oder Berberaffen und 
all die anderen mehr als 400 Tiere in 100 
Arten können besondere Momente mit der 
Kamera eingefangen werden, die dann für 
den diesjährigen Fotowettbewerb einge-
sendet werden können. Alle Informationen 

zu der Aktion finden Interessierte auf der 
Webseite des Tierparks.
Anmeldungen für den Kindertag er-
wünscht! Großeltern, Eltern aber auch 
Erzieherinnen und Erzieher, die einen 
möglichen Besuch im Tierpark am bevor-
stehenden Kindertag zu einem besonde-
ren Erlebnis für die Kleinen werden lassen 
möchten, sollten sich rechtzeitig im Tier-
park anmelden. Unter der Rufnummer 
039771/ 54940 oder per Mail an info@
tierpark-ueckermuende.de werden bereits 
jetzt Reservierungen vorgenommen wer-
den. 
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ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Freitag
13:30 bis 19:00 Uhr

• Tisch- und Gesell-
   schaftsspiele

• Malen

• Spielen auf dem 
  Außengelände

• Federball

• Tennis

• Fußball

• Basketball

• Rollerfahren

• Kopieren

• Gesprächsangebote

• Unterstützen bei Bewer-
  bungen und Freizeitgestaltung

• Vermittlung von Hausauf-
  gabenhilfe

Alle Angebote 
für Euch:FREIZEITZENTRUM

Die Freizeiteinrichtung für Jung & Alt
HAFFRING 17 • 17373 UECKERMÜNDE • 039771 27209

FZFZ
www.ueckermuende.de/freizeitzentrum

NEU! Das Freizeitzentrum bietet vorübergehend im Haffring 17 
(Arbeitslosentreff) folgende Angebote für Kinder bis 13 Jahre an:

16. Kalenderwoche
21.04.15:30 Uhr Kreativwerkstatt: Basteln mit Tonpapier 

17. Kalenderwoche
24.04. 15:30 Uhr Malen

25.04. 15:30 Uhr Spiele: Quiz

26.04. 15:30 Uhr Sport: Gymnastik 

27.04. 15:30 Uhr Kochen und Backen: Gericht mit Milch

28.04.15:30 Uhr Kreativwerkstatt: Wir gestalten unsere Räume. 

18. Kalenderwoche
01.05. 15:30 Uhr Feiertag - geschlossen!

02.05. 15:30 Uhr Spiele: Tischspiele

03.05. 15:30 Uhr Sport: Wer schießt die meisten Tore?

04.05. 15:30 Uhr Kochen und Backen: Tassenkuchen

05.05. 15:30 Uhr Basteln für Vatertag und Muttertag

19. Kalenderwoche
08.05. 15:30 Uhr Malen

09.05. 15:30 Uhr Spiele: Rommé 

10.05. 15:30 Uhr Sport: Stationsspiele

11.05. 15:30 Uhr Kochen und Backen: Gulasch

12.05. 15:30 Uhr Kreativwerkstatt: Wir gestalten unsere Räume. 

20. Kalenderwoche
15.05. 15:30 Uhr Malen

16.05. 15:30 Uhr Spiele: Kniffel

17.05. 15:30 Uhr Sport: Kegeln

18.05. 15:30 Uhr Christi Himmelfahrt - geschlossen! 

19.05.15:30 Uhr
Herrentagsfeier für Jungen und Männer 
(mit Voranmeldung)

21. Kalenderwoche
22.05. 15:30 Uhr Malen

23.05. 15:30 Uhr Spiele: Tischfußball 

24.05. 15:30 Uhr Sport: Tischtennis 

25.05. 15:30 Uhr Kochen und Backen: Gericht mit Obst

26.05. 15:30 Uhr Kreativwerkstatt: Holz gestalten

Montag bis Freitag offener Jugendtreff
Wir freuen uns auf Euren Besuch!

Änderungen vorbehalten!
039771/28437 (Rückfragen an Frau Lieckfeldt)

Achtung! vorübergehend im Haff-
ring 17 im Arbeitslosentreff

Angebote wie Tischkicker, Tisch-
tennis, Billard, Spiele für Innen und 
Außen sind weiterhin möglich. An-
gebote wie Töpfern, Zumba oder 
Kraftsport, findet Ihr wieder an 
dieser Stelle, sobald wir zurück im 
Haffring 20 sind. Bis dahin haben 
wir viel Spaß im Freien und ein re-
duziertes Indoorangebot.

Die Hausaufgabenhilfe findet nach 
Absprache auch im Haffring 17 
statt.

Vielen Dank für Euer 
Verständnis!
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STADTBIBLIOTHEK
UECKERMÜNDE - UECKERSTRAßE 

Öffnungszeiten:
Dienstag
09:00 - 12:00 und 
13:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch
09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag
09:00 - 12:00 und 
13:00 - 18:00 Uhr

Sie wollen die Ausleihe 
eines Buches verlängern? 
Einfach per E-Mail an
stadtbibliothek@ueckermuende.de

TELEFON: 039771-28480

KINDERBIBLIOTHEK
HAFF-GRUNDSCHULE

Geschwister-Scholl-Straße 40

Öff nungszeiten:

Montag

09:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 16:00 Uhr

www.ueckermuende.de/bibliothek

BUNTES FERIENPROGRAMM IN STADTMITTE 
(DRK KS) Auch ohne Schnee und Eis 
wurden den Kindern im Hort der DRK 
Kita Stadtmitte zwei abwechslungsreiche 
Ferienwochen geboten. So hatten die 
Kinder mit ihren Erzieherinnen viel Spaß 
beim Kegeln und beim Besuch der klei-
nen Schwimmhalle in der Pommernmüh-
le. Das war genau das Richtige für die 
Wasserratten. 
Ein besonderes Erlebnis war die Tages-
reise in das Ozeaneum Stralsund. Trixi 
holte die Gruppe nach dem Frühstück mit 

dem Bus aus der Kita ab. Auf der Rück-
reise konnten alle Dank Familie Boeck ein 
großes Eis essen. Es war ein sehr beein-
druckender Tag für die Kinder. 
An den anderen Tagen blieb Zeit für Ma-
len, Basteln und Kochen. Auf dem Spiel-
platz und in den Horträumen hatten die 
Kinder viele tolle Möglichkeiten, ihre Frei-
zeit zu gestalten. Familie Rackow schenk-
te der Einrichtung eine Playstation 3 und 
eine PSP, die gleich ausprobiert wurde. 
Dafür herzlichen Dank!

40 Jahre Kindertagesbetreuung,
wenn das kein Grund zum Feiern ist…

Daher laden wir alle rechtherzlich ein.

am: 13.05.2023

von: 10.00 bis 16.00 Uhr

10.30Uhr offizielle Eröffnung

zu uns: in die AWO Kita „Wirbelwind“, 
Dorfstraße 26 in 17379 Lübs

- mit viel Spiel und Spaß
- Kinderschminken
- Riesenseifenblasen
- Tombola und Flohmarkt
- Wasserspiele der Jugendfeuerwehr
- Natur- und Umweltmobil
- fürs leibliche Wohl ist gesorgt

T A G RED

N E NEFFO

T Ü R
Kinderfest in Liepgarten
Spiel und Spaß für die ganze Familie

10.00 Uhr – 16.00 Uhr Kinderflohmarkt

13.00 Uhr – 15.00 Uhr Kinderschminken

ab 15.00 Uhr Kinderprogramm mit 

Happy Day „Schatzsuche“

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Eine Veranstaltung des Vereins „Gemeinsam in Liepgarten“ e.V.

Kinderfest in LiepgartenKinderfest in Liepgarten

am Samstag, 20.05.2023
10.00 – 18.00 Uhr

auf dem Sport- / Festplatz

weiterhin erwartet euch: Mal- und Bastelstraße, Hüpfburg, Torwand

schießen, Dosenwerfen und vieles mehr
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WENN DER OSTERHASE EIER LEGT
(DRT) Am 30. März wurden alle Kinder 
und Eltern von einem beliebten Gast be-
sucht. Der Osterhase stand um halb acht 
vor dem Kindergarten und begrüßte alle 
Kinder und Eltern mit einem Körbchen 
voller Süßigkeiten und Musik. So waren 
Groß und Klein auf das bevorstehende 
Osterfest eingestimmt, denn der Oster-
hase zauberte allen ein Lächeln ins Ge-
sicht. In den Gruppen wartete ein Oster-
frühstück auf alle Mädchen und Jungen. 
Mit Ostermusik an hübsch dekorierten 
Tischen frühstückten alle gemeinsam. 
Um 9:00 Uhr versammelten sich die Kin-
der. Ein Ostertheater erwartete die Lütten. 
Die zusätzliche Fachkraft für Sprache der 
Kita hatte sich ein ganz besonderes Stück 
ausgedacht und für die Kinder aufgeführt. 

Wie es dazu kam, dass der Osterhase 
Eier legen konnte, erfuhren die Kinder in 
dieser Geschichte. Anschließend hatte 
der fleißige Hase natürlich für alle Kinder 
eine Überraschung versteckt. Die Suche 
konnte beginnen. Auf dem Spielplatz, im 
Innenhof und sogar auf dem gegenüber-
liegenden Traktorspielplatz konnte man 
die Kinder bei ihrer Suche beobachten. 
Glücklich und voll Freude fand jedes Kind 
ein Osternest. 
Nicht nur für die Kinder war es ein ge-
lungenes Fest, auch Eltern, Geschwister 
und Großeltern konnten sich auf Ostern 
einstimmen. Im Flur der Kita warteten den 
ganzen Tag echte Häschen samt Nach-
wuchs auf Besuch und Streicheleinheiten. 
Ein ganz lieber Dank geht hiermit raus 

an Elke und Wolfgang. Bei so viel Spaß 
kommt der Osterhase im nächsten Jahr 
bestimmt wieder.

OSTERHASE IM TIERPARK GESICHTET 

Die Kinder der DRK Kita Stadtmitte waren vor Ostern im Tierpark Ueckermünde auf 
Ostereiersuche. Der Osterhase war auch mit dabei.

FERIENSPASS AUF DER INSEL USEDOM 
(KSB) Die Sportjugend des Kreissport-
bundes Vorpommern-Greifswald e.V. bie-
tet zwei Sommerferienlager auf der Insel 
Usedom an. Eines wird in der zweiten Fe-
rienwoche im Seebad Ahlbeck stattfinden 
und das andere in der vierten Ferienwo-
che in Koserow.

In dem Zeitraum vom 21. bis 28. Juli 2023 
erwartet die Neun- bis Dreizehnjährigen 
eine ereignisreiche Woche im Seebad 
Ahlbeck. Gemeinsam mit der Sportjugend 
Vorpommern-Rügen ist es das Ziel des 
Kreissportbundes Vorpommern-Greifs-
wald e.V., die Jugend der beiden Land-
kreise zusammenzuführen. Raus aus 
dem Alltag und rein in das (nasse) Ver-
gnügen, bei sowohl sportlichen als auch 
kreativen Challenges.
Die Acht- bis Zwölfjährigen erleben vom 
06. bis 12. August 2023 eine abwechs-
lungsreiche Woche in Koserow, von der 
Beacholympiade bis zum Bastelangebot 
ist alles vertreten. Und es erwartet die 
Teilnehmer noch vieles Me(e)hr.
Weitere Informationen unter: www.ksbv-
g.de/sportjugend/ferienfreizeiten/
Anmeldungen an ferienlager@ksbv-g.de 
oder unter 03971/2588412.

MITTLERE REIFE AN DER 
VOLKSHOCHSCHULE

(LK-VG) Wer seinem Traumberuf eine 
Chance auf dem zweiten Bildungsweg 
geben möchte und dafür die Mittlere 
Reife (Abschluss Klasse 10) benötigt, ist 
bei der Volkshochschule Vorpommern-
Greifswald genau richtig. Der erfolgrei-
che Abschluss verbessert und erweitert 
Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten 
beträchtlich.
Die VHS am Standort Greifswald starte-
te Mitte April einen Nachmittagskurs zur 
Vorbereitung auf die schriftlichen und 
mündlichen Prüfungen der Mittleren Rei-
fe. Der Unterricht findet montags bis frei-
tags von 14:15 Uhr bis 18:15 Uhr statt. 
Unterrichtsfächer sind Deutsch, Eng-
lisch, Mathematik, Biologie, Geografie, 
Informatik und Sozialkunde. Nach dem 
erfolgreichen Bestehen der schriftlichen 
und mündlichen Prüfungen gibt es im Juli 
2024 das überall anerkannte Abschluss-
zeugnis. Ein weiterer Kurs beginnt am 
28. August in Anklam.
Eine wesentliche Voraussetzung zur Teil-
nahme ist die Berufsreife, die Befreiung 
von der Berufsschulpflicht nach Errei-
chen der Volljährigkeit sowie ein persön-
liches Gespräch an der VHS in Greifs-
wald. Interessierte sollten per Mail ein 
kurzes Bewerbungsschreiben senden, 
einen Lebenslauf sowie das Abgangs-
zeugnis: VHS-Greifswald@kreis-vg.de .
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SV EINHEIT UECKERMÜNDE LÄDT GLEICH ZWEI MAL EIN
Beach Dich in den Sommer! Sobald es et-
was wärmer ist, wird bei den Volleyballern 
des SV Einheit Ueckermünde wieder am 
Strand gebaggert und gepritscht. Damit 
auch Beachvolleyballverrückte außerhalb 
des Vereins in den Genuss kommen, lädt 
der SV Einheit Ueckermünde gleich zu 
zwei großartigen Turnieren ein. 
Am 12. Mai findet ab 13:00 Uhr der 1. 
Uecker-Randow Firmenbeachcup statt.
Hierzu sind alle Unternehmen der Region 
eingeladen, im Quattro-Mix gegeneinan-
der anzutreten. Das Team besteht aus 
vier Spielern und maximal einem Aus-
wechselspieler. Auch Anfänger sind herz-
lich willkommen. Präsentiert Euch und 
Eure Firma beim 1. Firmenbeachcup am 
12. Mai am Bellini Beach in Ueckermün-
de/ Bellin. 
Am 24. Juni folgt in alter Tradition das 
24. Beachvolleyballturnier und 6. Gün-
ter-Funke-Gedenkturnier im Uecker-
münder Strandbad. In den Kategorien 
Duo-Mix (1 Mann + 1 Frau), Quattro-Mix 
(4 + 1 Spieler, mindestens 1 Frau auf dem 
Feld) und Jugend U 14 sowie U 18 tre-
ten die Teams gegeneinander an. Auch 

für dieses Turnier gibt es noch eine be-
grenzte Anzahl freier Startplätze. Die An-
meldung für beide Turniere erfolgt unter 
Nennung eines Teamverantwortlichen 
und des Teamnamens an sv.einheit.vol-
ley@gmail.com. Die Vergabe der Start-
plätze findet in der Reihenfolge der einge-

henden Meldungen statt. Die Startgebühr 
beträgt 50 Euro (Quattro) oder 25 Euro 
(Duo) und ist vor Turnierbeginn fällig. Das 
24. Beachvolleyballturnier des SV Einheit 
Ueckermünde wird von der Stadt Seebad 
Ueckermünde und dem Kreissportbund 
Vorpommern-Greifswald unterstützt.

S P O R T  N E W SS P O R T  N E W SS P O R T  N E W SS P O R T  N E W SS P O R T  N E W SS P O R T  N E W SS P O R T  N E W SS P O R T  N E W SS P O R T  N E W SS P O R T  N E W SS P O R T  N E W SS P O R T  N E W S
SPAßIGER WETTBEWERB DER VEREINE 

Mit dem Ostermarkt am 8. April startete 
die Marktsaison in Ueckermünde. Hun-
derte Besucher erkundeten die Markt-
stände und Ladengeschäfte und suchten 
auf dem Hafenflohmarkt nach Schnäpp-
chen. Neben einem buntem Kinderpro-
gramm mit dem Abendgruß und Lilli Wün-
schebaum, legten sich die Vereine richtig 
ins Zeug. 
Insgesamt fünf Mannschaften gingen 
beim „Ueckermünder Frühjahrsputz“ 
- dem Wettbewerb der Vereine - an den 
Start. Mit dabei waren der Judoclub Ue-
ckermünde, der SV Einheit Ueckermün-
de, der Kinder- und Jugendbeirat, unter-

stützt durch unseren Ueckerich, sowie 
gleich zwei Teams der Ueckermünder 
Jugendfeuerwehr. Auf der großen Bühne 
ging es dann mit lustigen Geschicklich-
keitsspielchen und Schätzwettbewerben 
zur Sache. Die Teams transportierten un-
ter den lauten Anfeuerungsrufen des Pu-
blikums mit dem Laubbläser Luftballons 
in die Remondis-Mülltonne oder schätz-
ten das Gewicht einer Wassermelone und 
Ananas. Am Ende stand der Ueckermün-
der Judoclub ganz oben auf dem Trepp-
chen und qualifizierte sich damit für das 
1. Ueckermünder Paten- und Partnerduell 
beim Herbstmarkt am 28. Oktober. Dann 

wird der Verein gegen die Partnerstädte 
der Stadt Seebad Ueckermünde, Sande 
und Pyritz sowie gegen die Patenkompa-
nie der Stadt, die 4. Kompanie des Jäger-
bataillons 413, antreten.
Bei einem Ostermarkt durfte natürlich 
auch die Eierlaufmeisterschaft nicht feh-
len. Die Ueckermünder Feuerwehr mach-
te daraus ihre ganz eigene Challenge und 
hatte enorm viel Spaß dabei.
Der Ostermarkt wurde von der Initiative 
Uede 2030 mit Unterstützung der Stadt 
Seebad Ueckermünde organisiert. Weite-
re Impressionen auf Instagram und Face-
book: stadt.ueckermuende

Die Mannschaftskapitäne und -kapitäninnen der fünf Teams.
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LANDESMEISTERSCHAFT IM SEESPORTMEHRKAMPF IN ANKLAM
(SS) Am Sonnabend, dem 25. März, wur-
den in Anklam die Landesmeisterschaf-
ten im Seesportmehrkampf durchgeführt. 
Zwölf Seesportler aus Ueckermünde wa-
ren in dem 61 Starter starkem Feld ver-
treten. In verschiedenen Altersklassen 
wetteiferten die Sportler um den Titel des 
Landesmeisters Mecklenburg-Vorpom-
mern. Es mussten dabei vier Teildiszipli-
nen, das Knoten, der 800 Meter Gelände-
lauf, das Wurfleinewerfen und 100 Meter 
Schwimmen, absolviert werden. Alle er-
kämpften Punkte zählen für die Gesamt-
wertung. Auch beim Knoten und Werfen 

wird der Titel eines Landesmeisters ver-
geben.
In der Altersklasse 1, Mädchen, war der 
Seesportklub mit einer Sportlerin vertre-
ten, die erst drei Wochen vor dem Wett-
kampf mit dem Training im Seesport an-
gefangen hatte. So schaffte es Margarete 
Mossner in dieser kurzen Zeit mit ihren 
gezeigten Leistungen schon auf den 6. 
Platz von insgesamt zehn Starterinnen.
In der Startgruppe der Jungen erwischte 
Karl Schindler einen Super Tag. Er stell-
te seine persönliche Bestzeit im Knoten 
auf. Diese 51,48 Sekunden reichten für 

den 3. Platz und mit Platz zwei im Werfen 
lief es noch besser. Am Ende des Tages 
erkämpfte er sich Rang drei der Gesamt-
wertung mit 530 Punkten.
Bei der Jugend männlich konnte sich Phi-
lipp Meyer mit persönlicher Bestzeit im 
Knoten den 5. Platz sichern.
Bei den Junioren weiblich hatten die bei-
den Mädchen aus Ueckermünde ihre 
Stärken im Knoten. Mit einer Zeit von 
33,26 Sekunden wurde Johanna Wagner 
Landesmeisterin. Silber errang Dorothea 
Mossner mit 41,25 Sekunden.
Bei den Frauen legte Ilka Engelke mit 
einer persönlichen Bestzeit von 33,50 
Sekunden im Knoten und dem 1. Platz  
im Werfen den Grundstein, um mit 612 
Punkten den Bronzeplatz zu belegen. Un-
dine Höfener belegte mit 27,64 Sekunden 
den 1. Platz im Knoten und Rang drei 
im Werfen. Insgesamt sammelte sie 620 
Punkte für den silbernen Platz.
In der Kategorie Männer konnte sich Mar-
tin Kühnl-Mossner beim 800 Meter Ge-
ländelauf mit einer starken Leistung den 
2. Platz sichern. Beim Knoten reichte die 
Zeit von 29,46 Sekunden Silvio Schäffner 
für den 3. Platz. 
An dieser Stelle geht ein großer Dank an 
alle Eltern, Helfer, Kampfrichter und Be-
treuer, die den Verein bei diesem Wett-
kampf unterstützt haben. Ein großes Dan-
keschön auch an den SSC Anklam, der 
als Ausrichter einen super Wettkampftag 
durchgeführt hat.Siegerehrung der Frauen: 2. Platz Undine Höfener, 3. Platz Ilka Engelke

RAD–KENNENLERNTOUR
(JB) Am 13. Mai lädt das Radteam Hin-
tersee alle  Radsportbegeisterten zur 1. 
(Renn-) Rad-“Kennenlerntour“ ein. Start 
ist um 10:00 Uhr am Marktplatz Pase-
walk (Tour rund 70km) oder alternativ 
um 10:30 Uhr am Kirchplatz Hintersee 
(Tour rund 50 km). Gemeinsam fahren 
die Teilnehmer dann über Blankensee 
in Richtung Plöwen. Dort rasten sie und 
hoffen auf gute Gespräche. Eine kleine 
Versorgung wird ebenfalls stattfinden. 
Anschließend geht es über Löcknitz wie-
der in Richtung Hintersee oder Pasewalk.
Ein gutes Rad ist Voraussetzung, ein 
Rennrad aber nicht zwingend erforder-
lich. Die Anmeldung erfolgt unter: renn-
rad.hintersee@gmail.com. Die Teilnah-
megebühr beträgt 10,00 Euro und ist am 
Start zu entrichten. 

KREISMEISTERSCHAFT BEI DEN JUDOKAS 
(CS) Einmal mehr war der Ueckermün-
der Judoclub (UJC) ein tolles Gastgeber-
team für die Kreismeisterschaften in der 
Sporthalle des Greifen-Gymnasiums. 200 
Teilnehmer zu koordinieren war natürlich 
auch für den Verein keine Kleinigkeit. Es 
hat aber alles super geklappt, die Teilneh-
mer waren sehr zufrieden und alle Helfer 
haben sich ein großes Dankeschön ver-
dient. Ergebnisse des UJC: 

1. Platz: Enno Träger, Luise Kortmeyer
2. Platz: Mia Brose, Wilhelm Schmidt, Ad-
rian Siemon, Prince Cepluch, Charlotte 
Kortmeyer.
3. Platz:  Lenny Jahn, Anna Lamprecht, 
Anna Duknovska, Fynn Kasten, Eleen 
Kasten.
5. Platz: Joel Mayer, Damir Mieronen-
ko, Timofej Litwin, Thill Hoeft, Alexander 
Chebotur.
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LANDESPOKALFINALE IM TISCHTENNIS 
(AT) Zum dritten Mal haben die Tischten-
nisspieler vom SV Einheit Ueckermünde 
die Finalrunde des Landespokals von 
Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Die-
sen Pokal durften die Tischtennis Asse 
schon einmal in die Höhe halten und da-

mals die Teilnahme am deutschen Pokal-
finale in Bayern sichern. Das ist allerdings 
schon vier Jahre her.
Als frisch gebackener Kreispokalsieger 
(wir berichteten) vertrat der SV Einheit Ue-
ckermünde den Landkreis Vorpommern 

Greifswald im Halbfinale der Landespo-
kalmeisterschaft in Lalendorf. Neben dem 
Ausrichter Lalendorf, als Sieger des Land-
kreises Rostock Land, haben sich Binz, 
als Sieger des Landkreises Vorpommern 
Rügen, und Neubrandenburg VI, als Sie-
ger der Stadtliga Neubrandenburg, für das 
Landespokalfinale Staffel Ost qualifiziert. 
Leider musste die Mannschaft aus Binz 
den Wettbewerb absagen. 
Nach spannenden Wettkämpfen verlor 
der KSG Lalendorf/ Wattmannshagen in 
2:4 Sätzen gegen Neubrandenburg und 
1:4 Sätzen gegen die Haffstädter. Somit 
stehen der TTSV Neubrandenburg, der 
SV Einheit Ueckermünde und die zwei 
Erstplatzierten der Landesstaffel West im 
Finale, welches am 23. April in Rövers-
hagen ausgetragen wird. 
Der Gewinner dieser Finalrunde darf als 
Vertreter von Mecklenburg-Vorpommern 
vom 17. bis 20. Mai in Koblenz an den 
Deutschen Pokalmeisterschaften teilneh-
men. Die Tischtennis-Asse aus der Haff-
region sind bereits motiviert und kämpfe-
risch für den Titelgewinn in Rövershagen 
eingestellt. Vielleicht geht die Reise noch 
weiter.v.l.: Jörn Klünder, Mario Lejeune, Roland Brüsch und Tuan Trinh

Jetzt noch anmelden für die Messe am 6. Mai in der Kürassierkaserne 9! 

DRK Kreisverband Uecker Randow e.V.
Marion Lass
Ehrenamtskoordination

Oskar-Picht-Str. 60, 17309 Pasewalk
Tel. 0395 5603918
E-Mail: Marion.Lass@drk-uer.de

WEITERBILDUNG FÜR 
EHRENAMTLICHE

(LK-VG) Im Rahmen des Projektes 
„Hauptamt stärkt Ehrenamt“ findet am 24. 
April 2023 von 17:00 bis 19:00 Uhr ein 
Seminar für Vereinsmitglieder und ehren-
amtlich Engagierte zum Thema „Förder-
möglichkeiten für bürgerschaftliches und 
lokales Engagement“ statt. Das Seminar 
wird ausschließlich online über ZOOM 
zugänglich sein.
Die Veranstaltung wird von Florian Brech-
tel, einem erfahrenen Dozenten und Ver-
eins- und Stiftungsberater geleitet. Seit 
2011 berät er gemeinnützige Organisa-
tionen im gesamten Bundesgebiet.
Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer 
erhalten einen Überblick über die Förder-
landschaft von Stiftungen, Soziallotterien 
und öffentlichen Förderprogrammen mit 
einem Schwerpunkt auf Förderungen für 
bürgerschaftliches und lokales Engage-
ment. Außerdem gibt es Informationen 
zum Auffinden relevanter Förderpro-
gramme sowie Tipps für die erfolgreiche 
Erstellung von Förderanträgen und die 
Vermeidung der häufigsten Fehler.
Während des Seminars wird auf konkrete 
Beispiele aus der Praxis und auf die Fra-
gen der Teilnehmenden eingegangen. 
Eine Anmeldung ist bis zum 21.04.2023 
möglich und kann telefonisch oder via E-
Mail an die Ehrenamtskoordinatorinnen 
des Landkreises Vorpommern-Greifs-
wald erfolgen: 
Malgorzata Bledowska, Mail: bledow-
ska@feg-vorpommern.de, Telefon: 
03973 228813.
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EVANGELISCHE 
KIRCHENGEMEINDE
Ueckermünde-Liepgarten, Mönkebude, 
Leopoldshagen und Altwigshagen

Zu allen Gottesdiensten und kirch-
lichen Veranstaltungen sind Sie sehr 
herzlich eingeladen!

BESONDERES
Öffnung der Marienkirche – Helfer und 
Helferinnen gesucht!
Ab Mai soll die Marienkirche in Uecker-
münde so oft wie möglich geöffnet sein. 
Damit das gelingt, suchen wir wieder 
ehrenamtliche Helfer und Helferinnen. 
Wer Interesse hat, regelmäßig oder auch 
einmalig für einige Stunden dabei mit-
zuhelfen, wende sich bitte an unseren 
Küster Ralf Eberbach (über das Büro: 
039771/23267) oder an das Pfarramt 
(039771/23463).
Herzliche Einladung auch zu unserem In-
formationsnachmittag am 25.04.2023 um 
14:30 Uhr in der Marienkirche!

Konfirmation
Sonntag, 14.05.2023, 10:00 Uhr, Marien-
kirche Ueckermünde: 15 Jugendliche aus 
den Kirchengemeinden Ueckermünde-
Liepgarten und Ahlbeck haben sich ein 
Jahr lang gemeinsam und auf abwechs-
lungsreiche Art und Weise mit dem christ-
lichen Glauben beschäftigt. An diesem 
Sonntag werden sie nun eingesegnet.
Aus unserem Gemeindebereich sind dies: 
Luise B., Helene D., Annalena D., Lana 
G., Lara L., Hanna P., Johanna R., Franz 
S., Colin W. und Nora W.

Konzert: „Musikalische Frühlingsreise“
Samstag, 20.05.2023, 16:00 Uhr, Ma-
rienkirche Ueckermünde, Chor der Ev. 
Kirchengemeinde Ueckermünde-Liepgar-
ten und Instrumentalensembles, Leitung: 
Anke Schulz

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 23.04.
09:30 Uhr Gottesdienst, Altwigshagen
10:00 Uhr Gottesdienst, Marienkirche 

Ueckermünde
10:45 Uhr Gottesdienst, Leopoldshagen

Sonntag, 30.04
09:30 Uhr Gottesdienst, Neuendorf A
10:00 Uhr Gottesdienst, Marienkirche 

Ueckermünde
10:45 Uhr Gottesdienst, Mönkebude
11:30 Uhr Gottesdienst, Liepgarten

Sonntag, 07.05.
10:00 Uhr Gottesdienst, Marienkirche 

Ueckermünde

Sonntag, 14.05.
10:00 Uhr Konfirmationsgottesdienst, 

Marienkirche Ueckermünde

Himmelfahrt, Donnerstag, 18.05.
10:30 Uhr Regionaler Gottesdienst, 

Mönkebude
Für den anschließenden 
Brunch bitte, nach Möglich-
keit, etwas mitbringen: Salat, 
Kuchen, belegte Brötchen o. 
ä.!

Gottesdienst im Seniorenzentrum
(Am Tierpark 6)
donnerstags, 10:00 Uhr, im großen Ta-
gesraum neben dem Eingang

MUSIKALISCHES
Kinderflötengruppe
freitags, 14:30 Uhr, Schulstraße 21, Lei-
tung: A. Schulz

Kinderchor
Freitags, 16:00 Uhr, Schulstraße 21, Lei-
tung: A. Schulz

Erwachsenenflötengruppe
donnerstags, 17:00 Uhr, Schulstraße 21, 
Leitung: A. Schulz

Kirchenchor
mittwochs, 19:00 Uhr, Kreuzkirche, Lei-
tung: A. Schulz

THEMATISCHES
Kindertag
Samstag, 29.04., 10:00 Uhr, Kreuzkirche
Samstag, 27.05., 10:00 Uhr, Kreuzkirche

Frauenfrühstück
Mittwoch, 24.05., 09:00 Uhr, Kreuzkirche 
Ueckermünde

Männerclub
Montag, 08.05., 14:30 Uhr, Kirche Mön-
kebude

Kreativtreff
(Handarbeiten und Erzählen)
Montag, 08.05., 19:00 Uhr, Kirche Mön-
kebude

GEMEINDEKIRCHGELD UND 
SPENDEN

Der in der Höhe selbst festzulegende 
Betrag kann auf das Konto der Evange-
lischen Kirchengemeinde Ueckermünde-
Liepgarten überwiesen werden: 

Volksbank Raiffeisenbank, IBAN: DE 49 
1506 1638 0008 7106 27, BIC: GENODE-
F1ANK; Zweck: Gemeindekirchgeld. 

Vielen Dank allen, die so zur Erhaltung 
der Gemeindearbeit beitragen! 

Auch über andere Spenden, ebenfalls auf 
das Konto, freuen wir uns sehr. Gerne 
stellen wir Ihnen, auf Wunsch, eine Spen-
denbescheinigung aus!

Kirchliche 
Nachrichten

Die Mitarbeiter der Kirchengemeinde 
erreichen Sie wie folgt:

Pfarrerin S. Leder/Pfarrer St. Leder:
Belliner Straße 38

Telefon: 039771/23463
E-Mail: ueckermuende@pek.de

Kirchenmusikerin A. Schulz:
E-Mail: ueckermuende-kimu@pek.de

Das Gemeindebüro in der
Schulstraße 21 ist erreichbar:

Mo bis Do 08:00 - 12:00 Uhr
Di zusätzlich 14:00 - 17:00 Uhr

Telefon: 039771/23267 
Fax: 039771/23270

www.kirche-mv.de/ueckermuende.html

Weitere
Kirchengemeinden

Römisch-Katholische Pfarrei
MARIA HIMMELFAHRT

Hoppenwalde - Torgelow -
Ueckermünde - Blumenthal

Ueckermünde:  samstags  17:00 Uhr 
dienstags  09:30 Uhr

Hoppenwalde:  sonntags  10:00 Uhr
mittwochs  09:00 Uhr
donnerstags  18:00 Uhr

Torgelow:  sonntags  08:30 Uhr
freitags  08:30 Uhr

Kontakt:
Pfarrer Malesa, Telefon 039771/490033

Gemeindereferentin Frau Protzky
Telefon 03976/2803191

Pfarrvikar Robert Andrzejczyk, 
Telefon 039779/20349

Pfarrbüro
Ueckermünder Str. 16, Hoppenwalde

Telefon 039779/20349, Fax 20348
E-Mail: hoppenwalde@gmx.de

NEUAPOSTOLISCHE 
KIRCHENGEMEINDE

Die Neuapostolische Kirche in Uecker-
münde, Chausseestraße 10, lädt jeden 
Sonntag um 10:00 Uhr zum Gottesdienst 
ein. Gäste sind herzlich willkommen.
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Tel. 03981 474480 kundenservice@rene-mv.de www.rene-mv.de

Das schnellste 
Internet ist in
greifbarer Nähe.

regionales netz
eine marke der landwerke mv breitband gmbh

Jetzt
Glasfaser-
Hausanschluss
sichern!
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LANDKREIS BIETET OFFENE BABYSPRECHSTUNDE AN
(LK-VG) Der Landkreis bietet ab sofort 
eine offene Babysprechstunde im Land-
ratsamtin Anklam und in Greifswald in 
den Räumen des Gesundheitsamtes an. 
Eltern können immer dienstags von 13:00 
bis 14:30 Uhr in die Feldstraße 85a kom-
men, wenn sie Fragen bezüglich ihres 
Babys haben. Für die offene Sprechstun-
de wurde ein komplettes Babyzimmer 
mit Messlatte und Waage eingerichtet, 
sodass Gewicht und Größe vom Baby er-
mittelt werden können. Es gibt die Mög-
lichkeit, das Neugeborene zu wickeln, zu 
stillen und sich zu allen Fragen rund um 
die Pflege und Entwicklung des Kindes 
bei einer Familienkrankenschwester zu 
informieren. Alternativ können sich Mütter 
und Väter auch telefonisch anmelden und 
einen Termin vereinbaren.

Zwei Familienkrankenschwestern unter-
stützen Mütter und Väter im Landkreis 
jetzt beim Start in die Elternzeit. Kinder-
krankenschwester Alrun Reinarz kümmert 
sich seit wenigen Wochen um junge Eltern 

und ihren Nachwuchs in Greifswald und 
Umgebung. Sibylle Willhelm berät Mütter 
und Väter inzwischen seit acht Jahren und 
steht in Anklam und Umgebung – auch 
mit einer Babysprechstunde – zur Ver-
fügung. Denn auch wenn das Glück mit 
dem Neugeborenen groß ist, haben Müt-
ter und Väter doch die eine oder andere 
Frage. Zum Beispiel: Was brauche ich für 
das neue Familienmitglied, welche Erst-
ausstattung ist nötig? Wo und wie kann 
ich finanzielle Unterstützung beantragen? 
Warum weint mein Kind so viel? Dazu gibt 
es viele Fragen zum Babyschlaf, zur al-
tersgerechten Entwicklung, zur Unfallver-
hütung oder zur Ernährungsumstellung. 
„Wir wollen Eltern so gut es geht beraten, 
so dass sie die Möglichkeit haben, die Ba-
by-Zeit auch wirklich zu genießen“, betont 
Alrun Reinarz.
Zwar gibt es inzwischen viele Erziehungs-
ratgeber, „doch Bücher, Zeitschriften oder 
Online-Formate ersetzen weder persönli-
che Tipps und Hinweise noch die aufbau-
enden Worte von Mensch zu Mensch“, 
weiß Sibylle Willhelm. Sie und Alrun Rei-
narz stellen sich den jungen Eltern wenn 
möglich auf der Entbindungsstation vor. 
Wenn Eltern es dann möchten, kommen 
sie auch ins Zuhause, helfen bei den ers-
ten Schritten mit dem Baby und geben 
auf Wunsch Tipps und Hinweise bei allen 
Fragen rund um den Nachwuchs. „Na-
türlich können Mütter und Väter auch in 
unsere offene Sprechstunde kommen“, 
lädt Familienkrankenschwester Sibylle 
Wilhelm ein. „Gerade am Anfang ist es so 
wichtig, den Eltern beizustehen, um sie in 
ihrer Erziehungs- und Versorgungsver-
antwortung zu unterstützen.“ Das Ange-
bot ist kostenlos und muss nicht beantragt 
werden.

Babysprechstunde Anklam: nach Ter-
minvereinbarung 
Babysprechstunde Greifswald: immer 
dienstags von 13:00 bis 14:30 Uhr
Die Initiative für die Baby-Willkommens-
besuche entstand aus den Frühen Hilfen 
im Landkreis Vorpommern-Greifswald 
(www.fruehehilfen-vg.de). Unter dem 
Dach der Bundesinitiative werden bereits 
seit 2012 alle Unterstützungs- und Hilfs-
angebote in der Region vernetzt, sodass 
Eltern sich in den Koordinierungsstellen 
über Zweck und Ziel der jeweiligen Ange-
bote informieren können.  
Kontakt: Familienkrankenschwester Si-
bylle Wilhelm, Telefon: 0160/1244529, E-
Mail: sibylle.wilhelm@kreis-vg.de
Familienkrankenschwester Alrun Reinarz, 
Mobil: 0171/ 4501759, E-Mail: alrun.rei-
narz@kreis-vg.de. 

Volkssolidarität
Ortsgruppe

Ueckermünde Ost

VERANSTALTUNGSPLAN
Montag 13:00 Uhr Radfahren, Treff-

punkt: Haff-Grundschule
13:00 Uhr Tanzgruppe

Mittwoch 08:45 Uhr Sturzprävention
ab 09:00 Uhr Massage bzw. 
Fußpflege im wöchentlichen 
Wechsel (nur nach vor-
heriger Terminabsprache, 
Telefon 039771/ 528777)

Arbeitslosentreff, Haffring 17
Angebot:
25.04., 14:00 Uhr
Kaffeenachmittag. Wir erwarten als Gast 
den ehemaligen Fahrlehrer Herrn Bär-
wald, der uns über Vorfahrtsschwerpunk-

te in der Region informieren wird. Weiter-
hin gibt es Hinweise zur Problematik: „Mit 
dem Fahrrad sicher durch den Kreisver-
kehr.“

02.05., 14:00 Uhr
Rommé- und Spielenachmittag

04.05., 14:00 Uhr
Erweiterte Leitungssitzung

09.05., 14:00 Uhr
Kaffeenachmittag

10.05., 15:00 - 18:00 Uhr
Frühlingsfest im Familienzentrum der 
Volkssolidarität mit Kaffee, Kuchen, 
Abendimbiss, kultureller und musikali-
scher Umrahmung. Anfahrt mit dem Bus 
Ueckermünde-Ost ab 14:30 Uhr möglich. 
Unkostenbeitrag 5,00 Euro.

16.05., 14:00 Uhr
Rommé- und Spielenachmittag

23.05., 14:00 Uhr
Kaffeenachmittag

Vorstand der Ortsgruppe Ueckermünde-Ost

Familienkrankenschwester Alrun Reinarz 
im neuen Babyzimmer in Greifswald Begegnungsstätte ALV

Haff ring 17 - Telefon 22261

Möbelbörse - Kleiderkammer - Tafel
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
wir brauchen Ihre Hilfe für bedürftige 
Menschen in Ueckermünde und Umge-
bung. Wir suchen:

Kleidung für Kinder & Erwachsene 
(Übergangsmode)

Spielsachen
Kleinmöbel, Sofas, Sideboards
Funktionsfähige Elektrogeräte
Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen

Sie können Ihre Spende während der 
Öffnungszeiten im Treff abgeben. Die 
Abholung von Möbeln und Geräten ver-
einbaren Sie bitte vorher telefonisch.

Öffnungszeiten Kleider-/Möbelbörse:
Montag bis Freitag
08:00 - 14:00 Uhr

Öffnungszeiten Tafel:
Montag und Mittwoch
13:00 - 14:00 Uhr
Freitag
12:00 - 13:00 Uhr

Kostenlose 
Schuldnerberatung

Terminvereinbarung bitte telefonisch 
unter 03973/212258

Pfl egestützpunkt
Pasewalk

An der Kürassierkaserne 9 (Haus 3)
17309 Pasewalk

Telefon: 03834/87602513
Fax: 03834/87609041

E-Mail: Pfl egestuetzpunkt-Pasewalk@
kreis-vg.de

www.pfl egestuetzpunktemv.de
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TIERÄRZTLICHE
NOTBEREITSCHAFT

für Ueckermünde und Umgebung
Aktuelle Notdienste fi nden Sie auf 
http://tierarztpraxis-liepgarten.de/

Informationen erteilt Frau Riehl,
Telefon 0171/3619503.

Die Notbereitschaft gilt von 18:00 bis 
08:00 Uhr und am Wochenende von 
Freitag 18:00 bis Montag 08:00 Uhr.

Mietertreff 
„Senioren Aktiv“

Öff nungszeiten
montags, 

10:00 bis 12:00 Uhr
Spielevormittag 

Absprachen und Organisation
dienstags, 

09:00 bis 12:00 Uhr
Themen-Frühstück

(Bitte vorher anmelden!)
mittwochs, 

14:00 bis 16:00 Uhr
von 14:00 bis 14:45 Uhr

Präventionssport
„Haltung und Bewegung“

freitags, 
14:00 bis 16:00 Uhr

Kaff eenachmittag
Monatsgeburtstage

Ansprechpartnerin:

Diana Rickmann, Telefon 
0151/26445103

Sie treff en Frau Rickmann zu den
o.a. Zeiten persönlich im Mietertreff ,

Am Tierpark 5 (3. Etage), an.

Landesprogramm: „Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“
Das Bedürfnis der Älteren, auch nach Beendigung des Berufes, aktiv 
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, nimmt zu. Interessant und 
sinnvoll für die Lebensgestaltung im Alter ist das Engagement als 
seniorTrainer/in, die sich in einem Grundkurs von neun Tagen auf ihr 
neues Engagement vorbereiten. 

In unserer seniorTrainer/in Agentur UER--MSE Torgelow sind bereits 
über 60 Ehrenamtliche auf vielfältige Weise tätig, die wir als Agentur 
begleiten und auf ihr neues Engagement vorbereiten. Dabei organi-
sieren sie sich in Projekten, wie z. B. Chorsingen, Lese- und Hand-
arbeits-Café, Treffen für Jung und Alt im Dorf, Seniorenbetreuung, 
Sport- und Wandergruppe, Sprachkurs, Dorfclub, Reisen, Pflege, Vor-
lesen, Puppenspiel - und vieles weitere ist möglich. 

Wir freuen uns über neue seniorTrainer/innen mit guten Ideen für 
interessante Projekte! 

Termine des kostenfreien Grundkurses: 19.09. – 21.09.2023 Block I   
24.10. – 26.10.2023 Block II und 14.11. – 16.11.2023 Block III
Ausbildungsort:  Seniorenbüro Schwerin, Wismarsche Str. 144, 
19053 Schwerin. Wir freuen uns auf Sie!           

Interessenten melden sich bitte unter folgender Adresse:
seniorTrainer/in Agentur UER-MSE Torgelow im Mehrgenerationen-
haus, Blumenthaler Straße 18, 17358 Torgelow, Träger: Volkssolidarität 
Uecker-Randow e. V., Agenturleiterin:                                                       
Brigitte Seifert, Tel.: 03976 – 2382 200 oder 0151 - 463 284 66                                                                  
E-Mail: hdbg@volkssolidaritaet.de

       

Uecker-Randow e. V.             

Ständige Angebote:
 Mittagstisch, Di bis Fr, Anmeldung einen Tag vorher
 Schneiderstube täglich zu den Öffnungszeiten
 Vermietung von Räumlichkeiten für Vereine und kleine Fa-

milienfeiern, täglich zu den Öffnungszeiten
 PC und Internetnutzung, Di bis Fr zu den Öffnungszeiten
 Freizeitmöglichkeiten: Dart, Tischkicker, Taifun, Playstation
 wechselnde Angebote im kreativen Bereich
 Erzähl-Salon, Bibliothek

Wöchentliche Angebote:
• Kaffee-Nachmittag mit Musik
• Rommé-Nachmittag mit frischen Waffeln
• Urlaubs-Englisch
• Seniorensport
• Bingo mit Kaffee und Kuchen

Weitere Infos zu den Veranstaltungen im Familienzentrum. Die 
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) findet auf 
Anfrage statt.

Offener Treff für Jung und Alt

Ueckermünde-West
Chausseestraße 25, 17373 Ueckermünde, Telefon 039771/22241

E-Mail: club-ueckermuende@volkssolidaritaet.de

Öffnungszeiten:  Montag bis Donnerstag  08:00 - 16:00 Uhr
    Freitag      08:00 - 13:00 Uhr



Ueckermünder Stadtreporter - 28 - Nr. 04/23

SELBSTHILFEGRUPPE 
FÜR JUNGE MENSCHEN 

MIT DEPRESSIONEN 
(KISS VG) Seit Dezember 2022 trifft 
sich die Gruppe regelmäßig und in ge-
mütlicher Atmosphäre in den Räumen 
der Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfe VG (KISS VG) Pasewalk. Die 
Teilnehmer sind zwischen 18 und 35 Jah-
ren alt, kommen aus Pasewalk und der 
Umgebung und stehen an ganz unter-
schiedlichen Punkten in ihrem Leben. 
Genauso divers wie die Mitglieder und 
ihre persönlichen Erfahrungen mit De-
pressionen sind, sind auch ihre Treffen. 
Sie sprechen über ihre Probleme, erste 
Schritte zur Therapie, geben sich Mut 
oder helfen in den Alltag wieder Hoffnung 
zu zaubern.
Steckst du auch gerade in einem Tief und 
weißt nicht weiter? Du glaubst du schaffst 
es nicht allein wieder heraus? Komm vor-
bei, fühle dich ein, sprich mit der Gruppe 
oder bleib als stiller Zuhörer. Alles kann, 
nichts muss.
Bist du interessiert? Melde dich gern 
unter 039771/ 529222 oder 0151/ 1157 
6891. 

ERGÄNZENDE UNABHÄNGIGE TEILHABEBERATUNG IM RATHAUS UECKERMÜNDE
Beratung für Menschen mit (drohender) Behinderung und deren Angehörige 

(LH) Seit Februar 2023 kann jeder Bürger immer dienstags 
von 08:00 bis 12:00 Uhr im Rathaus Ueckermünde, Bera-
tungsraum 314 die Beratung der Ergänzenden Unabhängi-
gen Teilhabeberatung (EUTB) in Anspruch nehmen.
Der Raum befindet sich im 3. Obergeschoss und ist über einen 
Fahrstuhl erreichbar. Grundlage für die Beratung ist das Sozial-
gesetzbuch IX. Sie hat das Ziel, Menschen mit oder mit drohender 
Behinderung dabei zu unterstützen, ein selbstbestimmtes Leben 
zu führen und eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben zu er-
möglichen. Dieses Angebot wird durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales gefördert und ist kostenlos. Die Beratung 
erfolgt ergänzend und unabhängig von den Leistungserbringern 
und Leistungsträgern. Mögliche Beratungsthemen sind unter an-
derem die Teilhabe am Arbeitsleben, Erwerbsminderungsrente, 
Pflegebedürftigkeit, Schwerbehinderung, Teilhabe an Bildung 
oder die soziale Teilhabe. 

Rechtsberatungen und die Begleitung im Widerspruchs- und 
Klageverfahren sind nicht möglich!

Kontakt:
Roger Kasimir
Telefon: 0176-17926324
Mail: eutb-uem@lebenshilfe-mv.de

apotheken-notdienst
Sollten Sie dringend Medikamente am Abend oder in der Nacht

benötigen, so können Sie sich an den Apotheken-Notdienst wenden.
Der diensthabende Apotheker hat Verständnis für die Dringlichkeit Ihres Besuches.

Adler-Apotheke Ueckermünde, Telefon: 039771/22672 22.04./23.04./01.05./02.05./11.05.

Victoria-Apotheke Torgelow, Telefon: 03976/202001 29.04./30.04./03.05./12.05.

Kronen-Apotheke Ferdinandshof, Telefon: 039778/2680 24.04./04.05./06.05./07.05./15.05.

Greifen-Apotheke Torgelow, Telefon: 03976/201591 25.04./05.05./13.05./14.05./16.05.

Marien-Apotheke Ueckermünde, Telefon: 39771/24475 26.04./08.05./17.05./20.05./21.05.

Randow-Apotheke Eggesin, Telefon: 039779/21192 21.04./27.04./09.05./19.05.

Hirsch-Apotheke Ueckermünde, Telefon: 039771/23666 28.04./10.05./18.05./22.05.

Der Notdienst beginnt wochentags um 18:00 Uhr und endet um 08:00 Uhr. 
Samstags beginnt der Notdienst um 12:00 Uhr und endet Sonntag früh um 08:00 Uhr.

Bis Montag früh 08:00 Uhr ist dann der sonntägliche Notdienst für Sie da.

NEUE FOTOAUSSTELLUNG IM NATURPARK AM STETTINER HAFF 
(AB) Im Besucherzentrum des Naturparks 
„Am Stettiner Haff“ in Eggesin ist seit An-
fang April eine neue Ausstellung mit Bil-
dern von einheimischen Tieren zu sehen. 
Der Natur- und Tierfotograf Andreas 

Buchholz zeigt hier die Ergebnisse seiner 
Fototouren der letzten zwei Jahre. Seine 
Bilder sind alle im Gebiet des Naturparks 
und den angrenzenden Fotorevieren ent-
standen. 

Nachdem die letzte Ausstellung vom No-
vember 2021, an der Andreas Buchholz 
als Fotograf und Organisator maßgebli-
chen Anteil hatte, sehr viel Zuspruch bei 
den Besuchern fand, hat er das Thema 
„heimische Tierwelt“ erneut aufgegriffen 
und freut sich, seine Fotografien unter 
dem Titel „Augenblicke“ allen Interessier-
ten Besuchern im Besucherzentrum des 
Naturparks in Eggesin präsentieren zu 
können.
Das Besucherzentrum ist in der Zeit von 
10:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet, Sonder-
öffnungszeiten sind auf Anfrage möglich 
unter der Rufnummer der Naturparkver-
waltung: 0385/ 58864810.
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Ambulanter Hospizdienst

Prenzlauer Chaussee 30
17309 Pasewalk

Telefon 03973/228777
kontakt@hospizdienst-uer.de

www.hospizdienst-uer.de

Trauercafè - Trauern erlaubt!
Für Menschen aus dem Altkreis Uecker-
Randow gibt es die Möglichkeit, sich in 
einem Trauercafé des Vereins zu treff en 
und sich auszutauschen. Das Trauercafè 
wird von einer ausgebildeten Trauerbe-
gleiterin des Hospizdienstes geleitet. So-
mit steht den Betroff enen eine geschulte 
ehrenamtliche Mitarbeiterin zur Seite, 
die die Sitzungen leitet und führt.

Ein kostenfreies Angebot des Ambulan-
ten Hospizdienstes Uecker-Randow e.V.

Haus an der Schleuse Torgelow
Schleusenstraße 5b, 17358 Torgelow

Um Anmeldung wird gebeten!

Telefon 03973/228777, 0151/55831996

Ev. Krankenhaus Bethanien gGmbH
Suchtberatungs- und

Behandlungsstelle Uecker-Randow

Kontakt
Ueckerstraße 85, 17373 Ueckermünde

Telefon 039771/23400
Fax 039771/23418

E-Mail: sb-ueckermuende@
odebrecht-stiftung.de

Sprechzeiten
montags 09:00 bis 16:00 Uhr, dienstags 
09:00 bis 16:00 Uhr, donnerstags 09:00 
bis 16:00 Uhr, mittwochs und freitags 
Termine nach telefonischer Vereinba-
rung. 
Die angeleitete Selbsthilfegruppe triff t 
sich dienstags von 16:00 bis 17:30 Uhr 
Ueckerstraße 83.

Du schaff st es nicht allein - aber nur 
Du allein kannst es schaff en!

kassenÄrztlicher bereitschaftsdienst

Ihr Arzt hat zu, aber Sie brauchen dringend medizinische Hilfe? Der ärztli-
che Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen ist im Einsatz, 
wenn die niedergelassenen Ärzte keine Sprechstunden haben. Sie erreichen den Be-
reitschaftsdienst unter der Rufnummer 116117 in der Regel zu folgenden Zeiten (die 
angegebenen Uhrzeiten gelten jeweils bis zum nächsten Tag): Montag/Dienstag/Don-
nerstag von 19:00 bis 07:00 Uhr, Mittwoch von 13:00 bis 07:00 Uhr und am Wochen-
ende rund um die Uhr von Freitag 16:00 Uhr bis Montag 07:00 Uhr.

Der nächste Blutspendetermin:

Donnerstag, 01.06., 14:30 - 18:30 Uhr
Volkssolidarität Uecker Randow e.V., 
Chausseestraße 25

zahnÄrztlicher 
notdienst

April 2023
22./23. April

 Sylvia Heling 
E.-Thälmann-Str. 8a, 17321Löcknitz 

039754/21317 
29./30. April

Christiane Fels 
Bahnhofstraße 41, 17358 Torgelow 

03976/2565140 
Mai 2023
01. Mai

  Mirko Masch 
Gartenstr. 1, 17358 Torgelow 

03976/202293
06./07. Mai

Christina Schillak 
Stettiner Tor 2, 17328 Penkun 

039751/60348
13./14. Mai

 Hendrik Morgenstern 
Lange Str. 9, 17309 Viereck 

03974/850365 
18. Mai

Christiane Fels 
Bahnhofstraße 41, 17358 Torgelow 

03976/2565140
20./21. Mai

Dr. Anke Lettow 
Bahnhofstraße 29, 17379 Ferdinandshof 

01756643127 
Der Bereitschaftsdienst der Zahnärzte in 
der Praxis erfolgt an den Wochenenden 
und an Feiertagen von 09:00 bis 10:00 
Uhr. Darüber hinaus ist der Notdienst 
telefonisch zu erreichen.
Bitte beachten Sie, dass Änderungen 
möglich sind. Unter www.zaekmv.de fi n-
den Sie Angaben zum Zahnärztlichen 
Notfalldienst für Ihren Ort tagesaktuell.

CariMobil
Beratung auf 

Rädern
Wir kommen zu Ihnen, 
sprechen mit Ihnen und 
unterstützen Sie bei Fra-
gen

• zu Anträgen, amtlichen Schreiben und 
Behördenangelegenheiten,

• zu Miete, Wohnen und Wohngeld,
• des Auskommens und des Lebens-

unterhalts,
• zu Arbeit, Arbeitslosigkeit, ALG I und 

ALG II (Hartz IV),
• zur Erziehung, Schule und zu den Be-

rufswegen Ihrer Kinder,
• zu Krankheiten, Krankheitsfolgen, Re-

habilitation und Pfl ege,
• zu Einschränkungen und Behinderun-

gen,
• zu Renten, Beiträgen oder zur Siche-

rung im Alter,
• zu Schulden, Ratenzahlung und Ent-

schuldung.
Das mobile Beratungsangebote fi n-
den Sie am: 
Mittwoch, dem 26.04, von 10:45 bis 
11:30 Uhr auf dem Penny Markt Park-
platz in Ueckermünde und 
am Donnerstag, dem 27.04 und 11.05, 
von 08:45 bis 09:30 Uhr auf dem Park-
platz des Netto, Belliner Straße in Ue-
ckermünde-Ost. 
Wir stellen Kontakte her und beraten Sie 
kostenlos und unbürokratisch. Sprechen 
Sie uns an, auch wenn der Bus nicht in 
Ihrem Ort hält! Wenn möglich vereinba-
ren Sie vorher telefonisch einen Termin!

CariMobil Pasewalk
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.

Bahnhofstraße 29, 17309 Pasewalk
Mobil: 0172/ 5356776, E-Mail: carimobil.

pasewalk@caritas-vorpommern.de
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FRAUENTAGSFEIER MIT GESCHICHTEN VON OTTO

Traditionellen Frauentagsfeier des Heimatbundes mit Kaffee und Kuchen am 9. März 
im Club der Volkssolidarität Uecker-Randow. Dieses Jahr mit einer Geschichte, die 
Michael Schmal mit feinem Humor in Anbetracht der Liebe und Achtung für eine Frau 
(stellvertretend für die Frauen), vermittelt über die Schildkröte Otto, vorlas.

Heimatbund „August Bartelt“ e.V.
VERANSTALTUNGEN 2023

Liebe Heimatbundmitglieder,
wenn Sie den Stadtreporter erhalten, 
steht am Samstag, dem 22. April, um 
13:00 Uhr vom Busbahnhof, unsere 
Fahrt mit privaten PKWs nach So-
phienhof an. Die meisten von Ihnen 
haben schon einen Platz in einem PKW 
abgesprochen, es sind aber noch ge-
nügend freie Kapazitäten.  Bringen Sie 
auch Familie und Freunde mit!
Als nächstes bereiten wir unsere 
Busfahrt am Mittwoch, dem 24. Mai, 
nach Stargard zu unseren polnischen 
Freunden vor. Der Start ist um 8:00 Uhr 

am Busbahnhof mit den üblichen Hal-
testellen: Penny, EWS, Rosengarten, 
Liepgarten. Um eine gewisse Verbind-
lichkeit für die Mitfahrt zu schaffen, 
werden wir am Montag, dem 8. Mai, 
von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Kultur-
speicher 35 Euro pro Person für die 
Busfahrt und das Mittagessen kas-
sieren. Wir haben genügend Plätze. Es 
besteht sehr großes Interesse an dieser 
Fahrt. Wir brauchen auch als Organi-
satoren die genaue Übersicht, wer mit-
fahren wird. Im Namen des Vorstandes, 
Silvia Kühnl Telefon 0172/ 8026251

REGIONAL-REGAL FÜR VORPOMMERN
(TVV) Ende März wurde das Projekt 
„pommernRegal“ auf dem Gutshof Liepen 
vorgestellt. Eingeladen hatte der Verbund 
aus Tourismusverband Vorpommern 
e.V., PommernArche e.V., Gutshof Lie-
pen GmbH und Insel e.V. aus Kransdorf. 
Die Projektpartner wollen zusammen ein 
Regal entwickeln, das mit regionalen Pro-
dukten vorpommernscher Anbieter ge-
füllt ist und an frequentieren Punkten wie 
Tourist-Informationen aufgestellt werden 
kann.
Ziel der Kick-Off-Veranstaltung in Liepen 
war es, regionale Akteure zu informieren 
und zum Mitwirken zu motivieren sowie 
Impulse aufzunehmen. Etwa 40 Teilneh-
mer u.a. aus den Bereichen regionale Er-
zeuger, Hofläden und Tourismuseinrich-
tungen waren der Einladung gefolgt.
Initiator des Projektes ist der Verein pom-
mernArche, der nun zusammen mit den 
weiteren Projektpartnern (dem Touris-
musverband Vorpommern e.V. (TVV), 
dem pommernArche-Mitgliedunterneh-
men Insel e.V. Kransdorf (Südrügen) und 
dem Gutshof Liepen (Peeneregion)) eine 
„Operationelle Gruppe“ für die Ideenum-
setzung bildet. Die Partner bringen eine 
breit gefächerte Expertise mit ein. Der 

TVV verfügt über ein breites Netzwerk im 
Tourismus und übernimmt die Koordina-
tion und das Fördermittelmanagement. In 
Kransdorf und im Gutshof Liepen, Hotel 
und Restaurant im Peenetal, sollen bei-
spielhaft Regionalregale entstehen.
Nach feierlicher Übergabe des Zuwen-
dungsbescheides durch Dr. Kai-Uwe Ka-
chel, Referent im Ministerium für Klima-
schutz, Landwirtschaft, ländliche Räume 
und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, 
stellte Friz Fischer, Projektmanagerin und 
Vorsitzende des Vereins pommernArche, 
die Inhalte des Projektes und anstehende 
Aktivitäten dem Publikum vor.
Innerhalb der Projektumsetzung sollen 
die organisatorischen und administrativen 
Prozesse für den Betrieb von Regional-
Regalen beispielgebend an zwei Stand-
orten entwickelt und getestet werden, um 
somit die Grundlagen für die Überführung 
an weiteren Standorten zu schaffen. Eine 
Wirtschaftlichkeit steht dabei im Fokus. 
Die Bestellungen sollen über die B2B 
Landesplattform Markt MV erfolgen und 
es soll ein Produktportfoliokatalog der vor-
pommerschen Erzeugnisse inkl. Branding 
(Regionalmarke) der Regale entstehen.
Im Rahmen der Veranstaltung konnten 

sich die anwesenden Akteure und Unter-
nehmerInnen über ausgelegte Fragekar-
ten auf Stellwänden mit ihren Angeboten 
an regionalen Produkten in Kategorien 
eintragen oder potenzielle Orte für zu-
künftige pommernRegale vorschlagen.
Im weiteren Verlauf des Jahres sollen 
relevante Akteure über Fragebögen ihre 
Expertise in der Warenwirtschaft, Logistik 
und Bestellwesen bei Umfragen einbrin-
gen und können durch die Berücksichti-
gung ihrer Produktportfolios direkt im Pro-
zess bei der Konzeption oder Befüllung 
der Regale mitwirken. Auch weitere Ver-
anstaltungen unter anderem zur Einfüh-
rung der Nutzung der B2B Handelsplatt-
form Markt MV sind geplant.
Mitmachen können regionale Erzeuger, 
Verarbeiter, und potenzielle Betreib-
erInnen von Verkaufseinrichtungen im 
Lebensmitteleinzelhandel, Hofläden, 
Dorfläden, Tourismuszentralen, Muse-
umsshops, Gastronomien und andere.
Interessierte wenden Sich bitte an:
pommernArche e.V.
Friz Fischer, Tel. 03831 28710
E-Mail: pommernarche@aol.com
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Danksagung
Wir danken allen Verwandten und Bekannten herzlich 
für die erwiesene Anteilnahme durch Wort, Schrift, Blumen 
und Geldzuwendungen sowie für das ehrende Geleit 
zur letzten Ruhestätte unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter, Oma, Uroma und Ururoma

Ueckermünde, 
im März 2023

Hildegard Trikojat
* 09.09.1927    † 16.03.2023

Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeitern 
der AWO-Wohngruppe Ueckermünde, 
dem Bestattungshaus Dohnke und der 
Pastorin Leder für ihre tröstenden Worte.

Im Namen aller Angehörigen
Marlies & Michael Burkhardt
Peter & Carmen Trikojat
Joachim Trikojat

Immobilienkaufmann Ralf Pete 
Tel.: 03973- 4490858 | Mobil: 0170-2837799

Unsere Kunden 
     sind die beste Werbung

Ich kann die Firma BePe-Immobilien nur 

empf ehlen, ehrlich, zuverlässig, kunden-

f reundlich. 
Sehr gute Beratung und akkurate Kauf ab-

wicklung. Es werden keine zu hohen Be-

wertungen tax iert. Sie bleiben am realen 

Marktpreis. Preis entspricht dem W ert der 

Immobilie. Provision steht dort nicht im Vor-

dergrund. 

Vielen D ank V. Pieke

„Es weht der Wind ein Blatt vom Baum,
von vielen Blättern eines.
Das eine Blatt, man merkt es kaum,
denn eines ist ja keines.
Doch dieses eine Blatt allein bestimmte unser Leben.
Drum wird dies eine Blatt allein
uns immer wieder fehlen.“

Sie möchten Ihr Unternehmen bewerben oder sich 
bei Ihren Kunden bedanken? Bei uns schalten Sie 
schon ab 45,- Euro (zzgl. Mwst) Anzeigen. 

Oder möchten Sie sich mit einer privaten Anzeige 
bei Ihrer Familie, Freunden und Bekannten bedanken?
Eine Anzeige zu verschiedenen Anlässen, wie z. B. 
Hochzeit, Geburtstag, Vermietung oder Trauer, 
ist ab 25,- Euro möglich.

Anzeigenannahme Schibri-Verlag
Am Markt 22 • 17335 Strasburg • Tel.: 039753/22757
Gewerbl. Anzeigen:  helms@schibri.de
Privatanzeigen:  goth@schibri.de

Das nächste Amtsblatt 
erscheint am 19.05.2023
Anzeigenschluss ist am 05.05.2023
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UECKERMÜNDE: 039771-2020
Mobil/WhatsApp: 0152/22673800

TV-Geräte
Soundbars, Bluetoothlautsprecher

CD-Spieler, SAT-Anlagen
Küchenradios, Radiowecker

Kopfhörer

CLICK
&

MEET

EINKAUFEN AUSSERHALB DER 
ÖFFNUNGSZEITEN?
Buchen Sie Ihren Termin ganz 
einfach auf unserer Website 
oder per Telefon. 

CLICK
CLICK

Backofen, Herdplatten
Geschirrspüler, Kühlschränke

Gefrierschränke
EINBAU- UND STANDGERÄTE

Festnetztelefone
Seniorenhandys, Drucker, Computer
PC-Mäuse, PC-Tastaturen, Headsets

Monitore Mikrowellen
Mixer, Waffeleisen

Eierkocher, Kaffeemühlen
Kaffeemaschinen

ToasterBoden- und Akkustaub-
sauger, Bügeleisen

Haartrockner
Rasierapparate

HABEN SIE AUCH WASCHMASCHINEN? 
JA NA KLAR UND NICHT NUR DAS!

Mixer, Waffeleisen
Eierkocher, Kaffeemühlen

Kaffeemaschinen
Boden- und Akkustaub-

Sicherungen
Staubsaugerbeutel

Druckerpatronen

Handy-, HDMI-, Scartkabel

Glühbirnen Scherköpfe

USB SticksPowerbanks
Speicherkarten

Batterien

Verteilersteckdosen

Wasserkocher

ComputerkabelAntennenkabel
Herde und Backöfen

Staubsaugerbeutel

www.iq-roehlelectronics.de

Kühlkombinationen in vielen Größen




